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Zur studentischen Beteiligung an der
Hochschulentwicklung

Martin Winter

Je nachdem, welche Idee von Hochschule vertreten wird, wirkt sich dies auf die Vorstellungen aus,
welche Rolle die Studierenden in ihrer Hochschule einnehmen sollen. Der vorliegende Beitrag
liefert keine abschließenden Konzepte zum Verhältnis von Hochschule und Studierenden, wohl
aber sondiert und strukturiert er das Feld möglicher Antworten. Dabei werden die Möglichkeiten
von Studierenden ausgelotet, sich an der Entwicklung ihrer Hochschule zu beteiligen. Grundsätz-
lich sind dabei Mitbestimmungsrechte im Rahmen der akademischen Selbstverwaltung und die
Mitwirkungsmöglichkeiten an Verfahren der Qualitätsentwicklung von Studium und Lehre zu un-
terscheiden. Um die Perspektive der Studierenden zu berücksichtigen, wird dieser Überblicksartikel
mit empirischen Befunden aus der Studierendenforschung zu hochschulpolitischen Einstellungen
und Orientierungen ergänzt.
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1. Hochschule und Studierende

Auch wenn in den letzten drei Jahrzehnten die Hochschulen tiefgrei-
fend reformiert worden sind, blieb erstaunlicherweise dabei stets
weitgehend ausgeblendet, welche Rolle die Studierenden dabei spielen
und spielen sollten. Dies gilt auch für eine der wichtigsten Reformen,
die Bologna-Studienreform der 2000er Jahre. Zwar wurde im Fahr-
wasser der Studienstrukturreform die Perspektive auf die Studierenden
immer wichtiger – fast schon gebetsmühlenhaft wird der „Shift from
Teaching to Learning“ proklamiert –, aber die Teilhabe der Studieren-
den an der Entwicklung von Studium und Lehre wird damit eher nicht
verbunden.1 Im Zuge der durch die Bologna-Reform ausgelösten Re-
naissance der Hochschuldidaktik wurde auch das studentische Enga-
gement im Unterricht – die Lernanstrengungen der Studierenden –
zum wissenschaftlichen Thema (vgl. Winteler & Forster 2008). Jedoch
ist auch hier der Part der Studierenden als Akteure der Entwicklung
weitgehend unterbelichtet geblieben.

Noch viel deutlicher wird die Nicht-Thematisierung der Studierenden
im Kontext der Governance-Reformen im Hochschulsystem in den
letzten Jahrzehnten. Im Zuge des Ausbaus der Hochschulautonomie
und der damit verbundenen Ausweitung der hochschulischen Ent-
scheidungskompetenzen in den Bereichen Personal, Finanzen, Studi-
um und Lehre, Bau etc. sowie der Stärkung der Hochschulleitungen
stand immer wieder die Einschränkung der Teilhaberechte der Profes-
sorinnen und Professoren im Fokus und nur in Ausnahmefällen die der
Studierenden.2

Ist die Hochschule des 21. Jahrhunderts in Deutschland demnach eine
Hochschule der Präsidien bzw. Rektorate und – nach wie vor – der
Professorinnen und Professoren? Eine Hochschule, in der die Studie-
renden kaum eine aktive Rolle spielen – jedenfalls im Diskurs um die
Ausrichtung und Entwicklung der Hochschule? Die Frage, welchen
Part die Studierenden in der Hochschule übernehmen, ist zentral für
die Bestimmung, was Hochschule ist bzw. sein soll. Sie stellt sich
nicht nur den hochschulpolitisch Verantwortlichen und Hochschulleh-

1 Obwohl die Einflussmöglichkeiten der Studierenden durchaus gegeben wa-
ren (siehe Winter 2009, S. 42 f.).
2 Das Stichwort dazu lautet „Viertelparität“. Insbesondere an der Technischen
Universität Berlin ist immer wieder die paritätische Aufteilung der Stimmen im
Erweiterten Akademischen Senat auf die vier Statusgruppen Professor/innen,
wissenschaftliche Mitarbeitende, technisch-administrative Mitarbeitende und
Studierende diskutiert worden. Zu dieser Debatte hat die TU Berlin umfangrei-
che Informationen im Internet veröffentlicht, siehe: www.pressestelle.tu-
berlin.de/menue/tub_medien/newsportal/hochschulpolitik/2016/braucht_die_
universitaet_eine_viertelparitaet/
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renden, sondern auch den Studierenden selbst: Welche Hochschule
wollen sie haben? Oder neu-deutsch formuliert: Wer ist Hochschule?

Funktionsbestimmungen und Verortungsoptionen gibt es zahlreiche.
Dazu wird im nächsten Abschnitt ein heuristisches Schema vorgestellt.
Anschließend soll nach den konkreten studentischen Teilhabemög-
lichkeiten und Einstellungen gefragt werden, also danach, was es tat-
sächlich für Möglichkeiten gibt und – sofern dazu überhaupt empiri-
sche Daten vorliegen – wie diese von den Studierenden wahrgenom-
men werden, sowie allgemeiner, was die Interessen der Studierenden
sind.

2. Studierende im Clarkschen Dreieck

Um das Verhältnis von Studierenden und Hochschule3 zu beschreiben,
kann das bekannte Clarksche Dreieck herangezogen werden (Clark
1983). Dieses viel zitierte Modell dient eigentlich zur Verortung nati-
onaler Hochschulsysteme im Dreieck von Staat, Markt und akademi-
scher Oligarchie. Als heuristisches Schema ist es eine brauchbare
Ausgangsbasis für die weitere Diskussion des Verhältnisses von
Hochschule und Studierenden. So lassen sich auch die Studierenden in
diesem Modell des Hochschulwesens an unterschiedlichen Positionen
verorten – abhängig vom jeweiligen Verständnis von Staat, Markt und
akademischer Oligarchie.

3 In diesem Beitrag wird zumeist nicht zwischen den Hochschultypen differen-
ziert, sondern implizit Universität mit Hochschule gleichgesetzt. Von daher
macht dieser Text im engeren Sinne nur Aussagen über die Universität. Aller-
dings ist die Universität das Leitbild für die anderen Hochschultypen, insbe-
sondere die Fachhochschulen (Universities of Applied Sciences), aber – im
eingeschränkten Maße – auch die Verwaltungs-, Kunst- und Musikhochschu-
len. Dennoch gibt es sicherlich Unterschiede zwischen den Hochschultypen.
Beispielsweise prägt nach wie vor – bedingt durch die Praxis des Einzelunter-
richts – das Meister-Schüler-Verhältnis das Studium an Musikhochschulen.
Bei der Darstellung der Befunde aus der Studierendenforschung wird zwi-
schen Universitäten und Fachhochschulen differenziert (insbesondere Ab-
schnitt 3).
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Abb. C 3.22-1 Studierende im Dreieck zwischen Staat, Markt
und akademischer Oligarchie. Angelehnt an
Clark (1983, S. 143)

So wie sich das Hochschulsystem langfristig in diesem Dreieck be-
wegt, so ändert sich auch das Fremd- und Selbstverständnis der Stu-
dierenden. Ein zentraler Aspekt hierbei ist die soziale Beziehung zwi-
schen Lehrenden und Lernenden. Drei grundsätzliche Typen mit je-
weils zwei typischen Rollenausprägungen können aus dem Modell
abgeleitet werden:

– im Rahmen des Typs „Staat“ abhängig vom Staatsbegriff – etatis-
tisch versus republikanisch – als Untertanen (und Objekt staatlicher
Lenkung) oder Bürger (und Grundrechtsträger),

– im Rahmen des Typs „Markt“ abhängig von Angebot und Nachfra-
ge als (umworbener) Kunde von unternehmerischen Hochschulen
oder als Wettbewerber um einen der knappen Studienplätze oder
auch um ein im Vergleich zu den anderen Studierenden erfolgrei-
cheres Studium,

– im Rahmen des Typs „Akademische Oligarchie“ abhängig von der
Stellung der Professoren als Kollege in der Gemeinschaft der Leh-
renden und Lernenden oder als Schüler bzw. Lehrling, der von sei-
nem Lehrer bzw. Meister abhängig ist.

Diese sechs Rollentypen markieren den Möglichkeitsraum, wie Stu-
dierende im „System Hochschule“ verortet werden können. Jedes
Rollenpaar hat ein hierarchisches und ein egalitäres Element. So ist
der Begriff des Schülers Ausdruck einer Subordination; er verheißt
Schutz, aber auch Bevormundung durch den Meister. Im Ausdruck
„Kollege“ schwingt hingegen ein Verständnis von der Universität als
einer Gemeinschaft der Lehrenden und Lernenden mit, abgeleitet von

Typen von Hochschulen
und Studierenden-Rollen
im Clarkschen Dreieck

Möglichkeitsraum zur
Verortung der
Studierenden
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der spätmittelalterlichen europäischen Idee von Hochschule als einer
„universitas magistrorum et scholarium“. Mit der Geburt der For-
schungsuniversität im 19. Jahrhundert erlebte diese Idee eine Renais-
sance. Die Rede vom Kollegium der Hochschulangehörigen ist Teil
des universitären „Glaubensbekenntnisses“, das nicht nur im 20., son-
dern auch im 21. Jahrhundert den Identitätskern vieler Hochschulen
und ihrer Mitglieder ausmacht. Angelehnt an Formulierungen von
Wilhelm von Humboldt könnte es wie folgt zusammengefasst werden:
„Wir glauben an Bildung durch Wissenschaft, an die Einheit von
Forschung und Lehre und die Gemeinschaft der Lehrenden und Ler-
nenden in Einsamkeit und Freiheit.“

Doch von der hehren Gemeinschaftsrhetorik sollte man sich nicht
täuschen lassen: Die „alte“ wie auch die „neuere“ Universität sind
beileibe nicht egalitär, sondern oligarchisch strukturiert, was sich in
der professoralen Zusammensetzung der Gremien bzw. Besetzung der
universitären Ämter wiederspiegelt (vgl. Roellecke 1996). Hinter der
Formel „universitas magistrorum et scholarium“ bestand auch zur Zeit
der mittelalterlichen Universität in erster Linie lediglich ein gemein-
sames Interesse der Studenten und Professoren, „einen eigenen, von
politischen und kirchlichen Gewalten relativ unabhängigen Rechts-
raum zu sichern“ (Kreckel 2017, S. 3).

Eigentlich egalitär ausgerichtet ist der Grundgedanke der Humboldt-
schen Forschungsuniversität angelegt: Die „Einheit von Forschung
und Lehre“ impliziert einen hohen Status der Lehre und damit auch
der Studierenden an der Universität. Dem widerspricht indes das his-
torisch gewachsene Reputationsgefälle zwischen Forschung und Leh-
re. Obgleich im Begriff „Hochschullehrer“ das Wort „Lehre“ und
nicht das Wort „Forschung“ vorkommt, ist es die Forschungsleistung,
die maßgeblich die Karriere an der Universität bestimmt. Allein der
Anspruch der Bestenauslese auf das Professorenamt läuft dem Postu-
lat der Egalität zuwider. Auch wenn die Forschungsuniversität zur Zeit
von Wilhelm von Humboldt eine staatliche Einrichtung war, so hatte
die akademische Oligarchie prägenden Einfluss auf die Geschicke der
Universität.

Universitätsintern herrschten sowohl in der spätmittelalterlichen als
auch in der Forschungsuniversität gravierende bis fein ausdifferenzier-
te Statusunterschiede. Sowohl in der Ordinarienuniversität als auch in
der Gruppenuniversität mit ihren abgestuften Mitwirkungsrechten der
Statusgruppen erinnert die Hochschule eher an eine Ständegesellschaft
im Feudalismus mit studentischen Untertanen denn an ein auf Gleich-
heit bedachtes Kollektiv.

Doch die Universität hat sich gewandelt, hin zu mehr Marktförmigkeit
bzw. genauer: zu mehr Wettbewerblichkeit (vgl. Winter 2012). So wie
sich das Hochschulsystem langfristig in diesem Dreieck zwischen
Staat, Markt und Akademischer Oligarchie bewegt, so ändert sich

Oligarchische Struktur
der Universität

Reputationsgefälle
zwischen Forschung

und Lehre

Statusunterschiede
innerhalb der

Hochschule

Mentalitätswandel der
Studierenden?
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auch das Fremd- und Selbstverständnis der Studierenden. Im Clark-
schen Modell lässt sich demgemäß ein langfristiger Mentalitätswandel
der Studierenden abbilden und diskutieren. Überspitzt gefragt: Wenn
die Hochschulen marktorientierter werden, werden dann auch ihre
Studierenden „unternehmerischer“? Beispielsweise interpretierte der
Konstanzer Hochschulforscher Tino Bargel im Jahr 2008 das aus sei-
ner Sicht mangelnde Interesse der Studierenden an ihrer Hochschule
und an Hochschulpolitik als Ausdruck eines Mentalitätswandels der
Studierenden, die ihre Hochschule als „Dienstleistungsunternehmen“
betrachten, „an dem sie nicht mitwirken, sondern nur als Kunden ihre
Zufriedenheit oder Unzufriedenheit mit dem Angebot äußern“ (Bargel
2008, S. 29). Diese Einschätzung mag mit dem Siegeszug des neuen
managerialen Steuerungsmodells korrelieren, das die Hochschule im
Wettbewerb – auch um Studierende – wähnt. Doch widersprechen
dem nicht die zahlreichen studentischen Initiativen (siehe Abschnitt
4)? Agieren die Studierenden nicht vielmehr als Kleinunternehmer
oder Subunternehmer der unternehmerischen Hochschule?

Die abstrakte bzw. politische Ebene der Fremd- und Selbstverortung
der Studierenden im Hochschulsystem ist das eine. Das andere sind
die tatsächlichen (rechtlichen) Möglichkeiten und wie sie von den
Studierenden wahrgenommen werden. Die in den Hochschulgesetzen
verankerte akademische Selbstverwaltung, die darauf aufbauende
Grundordnungen der Hochschulen sowie weitere Hochschulsatzungen
legen  fest,  wer  zum  „Selbst“  der  Hochschulen  gehört  und  welchen
Einfluss wer ausüben darf. Im Folgenden wird dieser Möglichkeits-
raum der studentischen Beteiligung an der Hochschulentwicklung
ausgelotet. Wo liegen die Hemmnisse und Förderfaktoren studenti-
schen Engagements? Anschließend soll danach gefragt werden, wie
sich das Engagement im Wandel der Zeit verändert hat. Zuerst ist aber
überhaupt zu ergründen, was die Studierenden wollen, welche Interes-
sen sie tatsächlich verfolgen.

3. Interessen und Forderungen der
Studierenden

In Deutschland gibt es eine zentrale Quelle, die über das (hochschul-)
politische Interesse und Engagement von Studierenden verallgemein-
erbare Aussagen ermöglicht: die Studierendensurveys der Arbeits-
gruppe Hochschulforschung der Universität Konstanz (siehe Simean-
er, Multrus & Kolbert-Ramm 2017; Multrus, Majer, Bargel & Schmidt
2017; Ramm, Multrus, Bargel & Schmidt 2014; vgl. Fischer 2006).
Seit 1983 werden alle zwei bis drei Jahre in der Regel rund 8.000 Stu-
dierende an deutschen Hochschulen im Auftrag vom Bundesministeri-
um für Bildung und Forschung befragt. Diese Langzeitstudie erlaubt
dank standardisierter Fragebögen auch Aussagen über Veränderungen

Studierendensurveys
der Arbeitsgruppe
Hochschulforschung der
Universität Konstanz
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im Zeitablauf. Generell würde es sich lohnen, diese Daten intensiver
auszuwerten. Im Folgenden können nur Vorschläge zur Interpretation
unterbreitet werden. Deutlich wird der Bedarf an weitergehenden Un-
tersuchungen auch, wenn eine Zusammenfassung der wissenschaftli-
chen Diskussion gesucht wird. Fündig wird man in dem Bericht von
Sebastian Dippelhofer aus dem Jahr 2004 (S. 7 ff.), der ebenfalls dem
Kontext der Konstanzer Arbeitsgruppe Hochschulforschung ent-
stammt. Eine Aktualisierung dieser Ausführungen wäre lohnenswert.

Den Daten aus den Studierendensurveys ist zu entnehmen, dass sich
etwas weniger als die Hälfte der Studierenden an den Universitäten
und (zumeist) etwas mehr als ein Drittel der Studierenden an den
Fachhochschulen als stark politisch interessiert bezeichnen. Um 2010
und 2013 sinken diese Werte auf ein Drittel der Universitätsstudieren-
den und ein Viertel der Fachhochschulstudierenden. 2016 äußern die
Studierenden wieder ein ähnlich hohes politisches Interesse wie vor
zwanzig Jahren (siehe Abbildung C 3.22-2).

Abb. C 3.22-2 Interesse der Studierenden an Universitäten und Fachhochschulen am
politischen Geschehen (1993-2016)
Skala von 0 = gar nicht bis 6 = sehr stark; Angaben in Prozent für Kategorien
5 & 6 = stark (Datenquelle: Studierendensurvey 1993-2016, AG Hochschulfor-
schung: Simeaner et al. 2017, S. 215; eigene grafische Darstellung)

Die über die Jahre bleibenden Unterschiede zwischen Studierenden
der Universitäten und der Fachhochschulen fallen auf. Diese können
wohl zum einen fachspezifisch begründen werden: So sind Studieren-
de der Rechtswissenschaften im Fächervergleich am stärksten poli-

Politisches Interesse der
Studierenden
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tisch interessiert. Zum anderen gibt es einen Zusammenhang zwischen
Hochschultyp und Interessenbekundungen. So schätzen sich die Stu-
dierenden der Ingenieurwissenschaften an den Universitäten als stär-
ker politisch interessiert ein als ihre Kommilitonen an den Fachhoch-
schulen (siehe Simeaner et al. 2017, S. 215).

Unterschiede zwischen den Angehörigen der beiden Hochschultypen
spielen hingegen keine Rolle mehr, wenn nach dem Interesse nach
studentischer Politik gefragt wird (siehe Abbildung C 3.22-3). Gene-
rell ist das Interesse an studentischer Politik wesentlich schwächer
ausgeprägt als das allgemeine Interesse an Politik. Nur zwischen ei-
nem Zwanzigstel und einem Zehntel der Befragten sind stark interes-
siert; so steigt der Anteil der Interessierten 1998, 2004 und 2010 an,
um dann 2013 und 2016 auf einen ähnlichen, niedrigen Wert wie vor
zwanzig Jahren zu sinken. Die temporären Anstiege könnten im Übri-
gen als Begleiterscheinung bzw. Nachfolgewirkung der studentischen
Protestwellen interpretiert werden (siehe auch Abschnitt 4).

Abb. C 3.22-3 Interesse der Studierenden an Universitäten und Fachhochschulen an der
studentischen Politik (1993-2016)
Skala von 0 = gar nicht bis 6 = sehr stark; Angaben in Prozent für Kategorien
5 & 6 = stark (Datenquelle: Studierendensurvey 1993-2016, AG Hochschulfor-
schung: Simeaner et al. 2017, S. 160; eigene grafische Darstellung)

Allerdings – so ist zu vermuten – wird es unterschiedliche Auffassun-
gen unter den Befragten geben, was unter studentischer Politik eigent-
lich zu verstehen ist: Politik, die Studierende oder Studierendenvertre-

Interesse der Studieren-
den an studentischer
Politik

Interesse der Studieren-
den an Hochschulpolitik
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tungen gestalten oder/und Politik, die Studierende betrifft? Auf-
schlussreicher ist die Frage nach dem hochschulpolitischen Interesse.
Dazu gibt es leider keine Daten der aktuellen Erhebung von 2016,
sondern nur bis zum Jahr 2013. Aus diesen Befragungen geht hervor,
dass das studentische Interesse an Hochschulpolitik größer ist als das
an studentischer Politik. Die Anteile derer, die sich als stark interes-
siert bezeichnen, sind rund doppelt so groß wie derer, die sich für stu-
dentische Politik interessieren. Ähnlich ist auch der Verlauf der Werte:
Von einem niedrigen Niveau bei etwas über zehn Prozent steigen sie
an, um die Jahrtausendwende liegen sie relativ hoch bei rund zwanzig
Prozent, um dann wieder unter das Niveau Mitte der 1990er Jahre zu
sinken.4

Unter den Studierenden sind die hochschulpolitisch Interessierten klar
in der Minderheit. Doch welche hochschulpolitischen Inhalte halten
die Studierenden überhaupt für relevant? Was wünschen, was fordern
die Studierenden? Insbesondere die Punkte aus dem Fragenkatalog des
Studierendensurveys, die das Studium betreffen, werden von den Be-
fragten als wichtig erachtet (siehe Abbildung C 3.22-4): inhaltliche
Studienreform, Praktikum als fester Bestandteil des Studiums und
damit zusammenhängend: die Forderung nach einer verstärkten Ko-
operation von Hochschule und Wirtschaft. Die Forderung zum obliga-
torischen Praktikum ist der einzige Punkt, den mehr als die Hälfte der
Studierenden wichtig finden. Außerdem werden Ausstattungs- und
Kapazitätsfragen – insbesondere von Universitätsangehörigen – vor-
rangig genannt. Die Beteiligung der Studierenden an der Lehrplange-
staltung wird von einem knappen Drittel der Studierenden als wichtig
erachtet. Nachvollziehbar ist, dass Studiengebühren dagegen kaum
Anklang unter den Studierenden finden; es würde ja auf sie bzw. ihre
Eltern als Zahlende zurückfallen.

4 Die Werte für die Universitätsstudierenden: 1993: 12%, 1995: 13%, 1998:
21%, 2001: 20%; 2004: 21%, 2007: 14%, 2010: 16% (Simeaner et al. 2014:
145), 2013: 9% (Ramm et al. 2014, S. 414).

Aus Sicht der Studieren-
den relevante hoch-

schulpolitische Inhalte
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Abb. C 3.22-4 Forderungen von Studierenden zur Hochschulentwicklung an Universitä-
ten und Fachhochschulen (Wintersemester 2012/13)
Skala von 0 = überhaupt nicht wichtig bis 6 = sehr wichtig; Angaben in Prozent
für Kategorien 5 & 6 = wichtig (Datenquelle: 12. Studierendensurvey, AG Hoch-
schulforschung: Ramm et al. 2014, S. 440; eigene grafische Darstellung)

Verengt man nun die Frage auf die Studiensituation, so fällt auf, dass
es durchaus einen von den Studierenden geäußerten Veränderungsbe-
darf gibt, der allerdings nicht von der Mehrheit der Studierenden ge-
teilt wird (siehe Abbildung C 3.22-5). Deutlich sind wiederum die
Unterschiede zwischen den Angehörigen der Hochschultypen. Diese
lassen sich auf zweierlei Weise interpretieren: Universitätsstudiengän-
ge sind tatsächlich stärker reformbedürftig oder die Universitätsstudie-
renden sind anspruchsvoller bzw. kritischer gegenüber dem Status quo
in Studium und Lehre eingestellt. Zwei Punkte stechen besonders
heraus: Mehr noch als ihre Kommilitonen an den Fachhochschulen
fordern die Studierenden an Universitäten einen stärkeren Praxisbezug
ihres Studiengangs und kleinere Lehrveranstaltungen.

Von Studierenden
geäußerter Verände-
rungsbedarf
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Abb. C 3.22-5 Wünsche zur Verbesserung der Studiensituation von Studierenden an Uni-
versitäten und Fachhochschulen (Wintersemester 2015/16)
Skala von 0 = überhaupt nicht dringlich bis 6 = sehr dringlich; Angaben in Prozent
für Kategorien 5 & 6 = dringlich (Datenquelle: 13. Studierendensurvey, AG Hoch-
schulforschung: Simeaner et al. 2017, S. 229 ff.; eigene grafische Darstellung)

Die Wünsche zur Verbesserung der Studiensituation an Universitäten
und Fachhochschulen hat 1995 im Vergleich zu 2016 ein größerer
Anteil der Studierenden als dringlich erachtet. Außer bei den „Prü-
fungsanforderungen“ ist diese Tendenz bei allen anderen aufgeführten
Punkten festzustellen, wie die Abbildung C 3.22-6 (zu den Universi-
tätsstudierenden) zeigt. Auch hier wieder kann dies als tatsächliche
Verbesserung der Studiensituation als auch als gesunkenes Anspruchs-
niveau der Studierenden interpretieren werden.

Wünsche zur Verbesse-
rung der Studiensitua-

tion im Zeitverlauf
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Abb. C 3.22-6 Wünsche zur Verbesserung der Studiensituation von Studierenden an Uni-
versitäten (1995 und 2016)
Skala von 0 = überhaupt nicht dringlich bis 6 = sehr dringlich; Angaben in Pro-
zent für Kategorien 5 & 6 = dringlich (Datenquelle: Studierendensurvey 1993-
2016, AG Hochschulforschung: Simeaner et al. 2017, S. 229 ff.; eigene grafische
Darstellung)

Hinsichtlich der Interessen und Forderungen der Studierenden zur
Hochschulentwicklung sind drei Punkte festzuhalten:

· An studentischer Politik besteht ein geringes Interesse (wobei viel-
leicht auch den Befragten nicht ganz klar ist, was genau darunter
verstanden werden soll).

· Ein Teil der Studierenden stellt einen gewissen Verbesserungsbe-
darf in der Studiengangsgestaltung fest.

· Nicht sehr verbreitet ist es, eine stärkere studentische Beteiligung
an der Lehrplangestaltung zu befürworten.
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4. Die verschiedenen Formen der
Beteiligung – Teilhabe und Teilnahme

Um Interessen umzusetzen und Forderungen Nachdruck zu verleihen,
ist praktisches Engagement vonnöten. Daher ist, um den Beitrag der
Studierenden zur Hochschulentwicklung an Hochschulen einordnen
zu können, in einem ersten Schritt auszuloten, welche Möglichkeiten
ihnen überhaupt aktuell offenstehen.

Grundsätzlich sind zwei unterschiedlichen Forme studentischer Betei-
ligung zu unterscheiden. Die Hauptunterscheidungslinie betrifft die
zugrundeliegende Entscheidungskompetenz. Zu differenzieren ist
zwischen Mitbestimmungsrechten und Mitwirkungschancen. Mitbe-
stimmungsrecht bedeutet, mit entscheiden zu können, also Teilhabe an
Entscheidungsprozessen. Auf Rechte kann man pochen; Rechte kann
man – wenn sie einem vorenthalten werden – einklagen. Der Begriff
der Mitbestimmung legt einen hohen Institutionalisierungsgrad nahe,
da es in der Regel um formale und abgesicherte Einflussmöglichkeiten
geht. Mitwirkung meint demgegenüber lediglich Teilnahme an Gestal-
tungsprozessen.  Der  Begriff  der  Mitwirkung  weist  eher  auf  einen  in-
formelleren Charakter der Einflussnahme hin (vgl. Winter 2005).

Mitbestimmungsrechte garantieren der Studierendenschaft, an univer-
sitären Entscheidungsprozessen im Rahmen der akademischen Gremi-
en (Senat, Fakultätsrat etc.) und der Verfassten Studierendenschaft zu
partizipieren. Das studentische Engagement in der akademischen und
der studentischen Selbstverwaltung kann relevante Auswirkungen auf
die Hochschulentwicklung insgesamt, insbesondere aber auch auf die
Entwicklung von Studium und Lehre zeitigen. So können Studierende
beispielsweise Einfluss auf die Gestaltung des Studienangebots oder
einzelner Studiengänge ihrer Hochschule nehmen. Sie sind – zwar nur
relativ schwach vertreten – an allen Entscheidungen der Gremien be-
teiligt. Die Stimmenverhältnisse sind eindeutig, formal hat die Profes-
sorenschaft die Mehrheit. Von daher sind die Studierenden lediglich
bei strittigen Entscheidungen das „Zünglein an der Waage“ – eine
Chance zur Einflussnahme, die, so mutmaßt Uwe Schimank, von
ihnen offenbar noch nicht richtig realisiert worden sei (Schimank
2011, S. 11). Abgesehen davon hängt der studentische Einfluss wohl
auch davon ab, wie gut die handelnden Personen anerkannt und ver-
netzt sind und inhaltlich bzw. rhetorisch überzeugen. Dies gilt im Üb-
rigen auch für die studentische Mitwirkung in Evaluationsverfahren.

Mit der Einführung von Studiengangs- und Lehrveranstaltungsevalua-
tionen sowie System- und Programmakkreditierungen haben die Stu-
dierenden Möglichkeiten dazu gewonnen, auf die Gestaltung von
konkreten Lehrveranstaltungen und Studiengängen Einfluss zu neh-
men. Eine tatsächliche Entscheidungskompetenz ist damit nicht ver-
bunden. Unter studentischer Mitwirkung soll im Folgenden die Teil-
nahme der Studierenden an Verfahren der Qualitätssicherung und

Möglichkeiten der
studentischen

Beteiligung

Mitbestimmungsrechte
von Studierenden

Mitwirkungsmöglichkei-
ten von Studierenden
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-entwicklung im Bereich Studium und Lehre verstanden werden. Die
studentische Mitbestimmung hat im Zuge der Einführung der Grup-
penuniversität in den 1970er Jahren einen Bedeutungszuwachs erfah-
ren (vgl. Keller 2000); die genannten Mitwirkungsmöglichkeiten exis-
tieren dagegen „erst“ seit rund einem Vierteljahrhundert an deutschen
Hochschulen.

Abgesehen von Mitbestimmung und Mitwirkung sind studentische
Proteste eine nicht zu vernachlässigende Form der Partizipation, auch
wenn sich die Studierenden nicht oft auf Demonstrationen oder mittels
anderer Protestaktionen in hochschulpolitische Debatten einmischen.
Die letzte größere Protestwelle fand im Jahr 2009 statt, als Studieren-
de – unter dem Slogan „Bildungsstreik“ – u. a. die Bologna-
Studienreform ins Visier nahmen. Dieser kurze Wechsel vom Be-
troffenen zum Beteiligten, vom Objekt zum Subjekt der Hochschul-
und Studienentwicklung währte allerdings nicht lange. Ähnliches gilt
im Übrigen auch für die beiden vorangegangenen studentischen Pro-
testwellen von nennenswertem Umfang: die UNiMUT-Proteste von
1988/895 und der „Lucky Streik“ von 1997.6 Schnell wird bei jeder
neuen Protestwelle gemutmaßt, nun sei es soweit, ein neues „1968“
stünde vor der Tür, doch wenn die studentischen Aktionen und die
mediale Resonanz abklingen, dann verschwinden die Studierenden
wieder aus den hochschulpolitischen Debatten. Dabei wird offensicht-
lich: Eine Protestwelle ist noch keine soziale Bewegung.

Dennoch können studentische Proteste durchaus Erfolge erzielen. Die
im Jahr 2009 demonstrierenden Studierenden stießen – noch stärker
als die vorangegangenen Proteste – auf eine – zumeist überaus wohl-
wollende – Medienresonanz sowie auf aufgeschlossene (bis verein-
nehmende) Politiker. Die Forderungen des „Bildungsstreiks 2009“
konzentrierten sich auf vier Bereiche:7

– zum ersten die Ablehnung von Studiengebühren,

– zum zweiten die Forderung nach mehr Mitbestimmungsrechten,

5 Am 6. bis 9. Januar 1989 fand der bundesweite UNiMUT-Kongress an der
Freien Universität Berlin statt, nachdem auch die Student/innen-Proteste von
1988/1989 benannt sind. Zu den UNiMUT-Protesten aus Akteursperspektive
siehe Kraus & Wildermuth (1989), zu den UNiMut- und Lucky-Streik-Protesten
siehe Keller (2000, S. 465 ff.), zu den drei Protestwellen siehe Himpele
(2009). Vgl. Rathmann (2012), die Befunde aus dem 11. Studierendensurvey
2010 zur Protestbereitschaft der Studierenden herausgearbeitet hat.
6 Auch zwischen „Lucky Streik“ und „Bildungsstreik“ haben in den 2000er
Jahren Studierende demonstriert – insbesondere gegen die Einführung von
Studiengebühren: 2003/2004 unter dem Titel „Spar Wars“ und 2005 im „Sum-
mer of Resistance“.
7 Siehe: https://de.wikipedia.org/wiki/Bundesweiter_Bildungsstreik_2009

Studentische Proteste
als Form der
Partizipation

Forderungen der im Jahr
2009 protestierenden
Studierenden
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– zum dritten die Kritik an schlechten Studienbedingungen und

– zum vierten – das war neu – die  Kritik  an den neuen Studiengän-
gen, also an der Studienstruktur und damit an der Bologna-Reform.

Die drei erstgenannten Forderungen wurden bereits im Rahmen der
vorangegangenen Protestwellen erhoben. Hinsichtlich der Forderun-
gen zur Bologna-Reform – insbesondere zur Frage des Zugangs zum
Master-Studium – kann eine durchaus erfolgreiche „Streikbilanz“
(Wiarda 2009) gezogen werden. So verkündete die damalige Bundes-
bildungsministerin Annette Schavan im Sommer 2009, die Studieren-
den sollten selbst entscheiden, ob sie ein Master- an das Bachelorstu-
dium anschließen wollten; der Zugang zum weiterführenden Master-
studium solle nicht künstlich beschränkt werden.8 Danach, im Oktober
2009, plädierte die Hochschulrektorenkonferenz dafür, dass die Län-
der „auf die Leitvorstellung des Bachelors als Regelabschluss und des
Masters als Ausnahme verzichten“ sollten.9 Und tatsächlich änderte im
Jahr darauf die Kultusministerkonferenz die Ländergemeinsamen
Strukturvorgaben für die Akkreditierung von Bachelor- und Master-
studiengängen entsprechend. In der Version von 2008 hieß es noch:
„Deshalb soll das Studium im Masterstudiengang von weiteren beson-
deren Zugangsvoraussetzungen abhängig gemacht werden.“ (Kultus-
ministerkonferenz 2008, S. 5) Im Jahr 2010 wurde diese Passage „ent-
schärft“; es müssen nicht mehr, sondern es können Zulassungsvoraus-
setzungen verlangt werden; in den modifizierten Strukturvorgaben
heißt es entsprechend: „Zur Qualitätssicherung oder aus Kapazitäts-
gründen können für den Zugang oder die Zulassung zu Masterstudi-
engängen weitere Voraussetzungen bestimmt werden.“ (Kultusminis-
terkonferenz 2010, S. 4)

Schließlich sind in diesem Zusammenhang auch die studentischen
Initiativen zu nennen, die ein Engagement sowohl in der eigenen
Hochschule als auch auf außeruniversitären Feldern (wie im Bereich
Soziales oder im Naturschutz) betreffen. Allerdings geht es dabei we-
niger um die Entwicklung der Hochschule und ihres Studienangebots,
sondern beispielsweise um „Forschendes Lernen“ oder um „Lernen
durch  Engagement“  (Service  Learning).  Nicht  erst  seit  dem  „Quali-
tätspakt Lehre“ – einem Förderprogramm des Bundesministeriums für
Bildung und Forschung für bessere Studienbedingungen und mehr
Qualität  in  der  Lehre  –  werden  studentische  Projektinitiativen,  wie
zum Beispiel die Veranstaltung von Workshops oder Seminaren, die
Durchführung von Lehr- und Forschungsprojekten sowie Publikatio-

8 Siehe: https://de.wikinews.org/wiki/Bundesbildungsministerin_Annette_
Schavan_spricht_sich_f%C3%BCr_Korrekturen_an_Bologna-Reform_aus
9 So die Pressemeldung der Hochschulrektorenkonferenz vom 21.10.2009.
URL: www.hrk.de/uploads/media/PM_Bologna(1).pdf
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nen honoriert und auf diese Weise in das Studium integriert.10 Angebo-
ten wurden derartige Programme von Verfassten Studierendenschaften
und/oder den Universitäten. Dank der Förderung durch den Qualitäts-
pakt Lehre erhielt das Phänomen der vergüteten studentischen Initiati-
ven eine neue quantitative Dimension (mehr zur Frage der Vergütung
siehe Abschnitt 8).

Nachdem in diesem Abschnitt die grundsätzlichen Unterschiede und
Formen studentischer Beteiligung herausgearbeitet wurden, sollen in
den folgenden beiden Abschnitten die formalen Mitbestimmungsrech-
te und Mitwirkungschancen der Studierenden näher in den Blick ge-
nommen werden.

5. Teilhabe – Mitbestimmung im Rahmen der
akademischen Selbstverwaltung

Grundsätzlich können Studierende in fünf verschiedenen Institutionen
an der Hochschulentwicklung teilhaben. Zumeist läuft dies auf eine
Gremientätigkeit hinaus.11 Eine Sonderrolle spielen die Studentenwer-
ke, die als Anstalt des öffentlichen Rechts weitgehend unabhängig von
den Hochschulen sind. Bis auf den Bereich der Verfassten Studieren-
denschaften stellen die Studierenden in den meisten dieser Gremien
eine Minderheit dar, können also aus eigener Kraft nur mitentscheiden
oder gegen abzeichnende Mehrheitsentscheidungen opponieren.12 Eine

10 Beispielhaft seien die Vorhaben der Universitäten Passau, Rostock und
Augsburg genannt. Siehe:

www.uni-augsburg.de/projekte/bildung-durch-verantwortung/

www.uni-passau.de/studium/campus-und-kultur/studentische-
gruppen/projektfoerderung/

www.uni-rostock.de/einrichtungen/zentrale-einrichtungen/hochschul-und-
qualitaetsentwicklung/projekte/qualitaetsdialog/studium-optimum/foerderung-
studentischer-initiativen/
11 Vgl. die Beiträge im Handbuch des Wissenschaftsrechts (Flämig et al.
1996), insbesondere Leuze 1996 zu den Mitwirkungsrechten der Mitglieder
der Gruppenuniversität (unter anderen der Studierenden), Krause (1996) zur
Rechtsstellung der Studierenden und Krüger (1996) zur studentischen Selbst-
verwaltung. In der Dissertation von Andreas Keller (2000) wird das Verhältnis
von Hochschulreform und studentischer Partizipation umfassend dargelegt.
Dabei thematisiert Keller die Verfasste Studierendenschaft im Wandel von der
Ordinarienuniversität über die Gruppenhochschule hin zur „strukturreformier-
ten Hochschule“.
12 Vgl. Friedrichsmeier & Wannöffel (2010, S. 17 f.), die die Sitzverteilung im
Senat an dem konkreten Beispiel der Ruhr-Universität Bochum erläutern.

Institutionen der
studentischen Teilhabe
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Ausnahme sind beispielsweise die Qualitätsverbesserungskommissio-
nen in Nordrhein-Westfalen oder die Studienkommissionen auf Fakul-
tätsebene in Sachsen; hier verfügen die Studierenden über einen weit-
aus größeren Anteil der Gremiensitze.

Verfasste Studierendenschaften

Bis auf Bayern gibt es in allen Bundesländern Verfasste Studierenden-
schaften an den Hochschulen. Rechtlich verankert sind sie in den je-
weiligen Landeshochschulgesetzen. Die Regelungen, Kompetenzen
sowie Bezeichnungen der einzelnen Organe unterscheiden sich von
Land zu Land. Bei den Verfassten Studierendenschaften der Hoch-
schulen handelt es sich um Körperschaften des öffentlichen Rechts
(vgl. Krüger 1996, S. 580 ff.). Genauer handelt es sich um eine rechts-
fähige Teilkörperschaft der jeweiligen Hochschule (die den Status
einer Körperschaft öffentlichen Rechts hat). Als juristische Person ist
sie mitgliedschaftlich verfasst und bleibt unabhängig vom Wechsel der
Mitglieder bestehen.

Alle immatrikulierten Studierenden einer Hochschule sind Mitglieder
der Körperschaft der Studierendenvertretung.13 Es herrscht Mitglieds-
zwang (vgl. Krause 1996). Nur in Sachsen und Sachsen-Anhalt kön-
nen die Studierenden aus der Verfassten Studierendenschaft austreten.
Neben einem allgemeinen politischen Mandat bzw. einem politischen
Bildungsauftrag vertreten die Verfassten Studierendenschaften die
fachlichen, sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Interessen ihrer
Mitglieder. Zu ihren Aufgaben kann – wie im Hamburger Hochschul-
gesetz (§ 102 Abs. 2) geregelt – auch gehören, bei Verfahren zur Be-
wertung der Qualität der Lehre mitzuwirken.

Die Verfasste Studierendenschaft gibt sich eine eigene Satzung und
wählt danach ihre Studierendenvertretungen: das Studierendenparla-
ment, das wiederum den Allgemeinen Studierendenausschuss (AStA)
wählt, sowie Fachschaftsräte auf Fachbereichs- bzw. Fakultätsebene,
eventuell auch auf Institutsebene. Die Bezeichnungen werden länder-
übergreifend nicht einheitlich verwendet; mancherorts heißt das Stu-

13 So wie sie im Übrigen auch Mitglieder der Körperschaft „Hochschule“ sind –
wobei die These vertreten wird, dass die Studierenden eher Nutzende denn
Mitglieder der Hochschule sind (zur Mitgliedschaft in der Hochschule generell
vgl. Leuze 1996). So behauptet Krause (1996): „Jedenfalls war der Student in
der alten deutschen Universität ein akademischer Bürger, dem das Recht zur
Mitwirkung versagt blieb [insb. der Teilnahme am Konzil, MW], während er
heute ein Benutzer ist, der mit Mitwirkungsrechten ohne Mitwirkungspflichten
versehen ist“ (Krause 1996, S. 556). Vergleichbar wäre dieser Status mit dem
der Studierenden als mitbestimmungsberechtigte Nutzende der Studenten-
werke (siehe Abschnitt 5e).
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dierendenparlament auch Studierendenrat (StuRa); mancherorts ent-
spricht der StuRa auch dem AStA.

Die Verfasste Studierendenschaft einer Hochschule verfügt über eige-
ne finanzielle Mittel; sie finanziert sich über Mitgliedsbeiträge, die
dank der Zwangsmitgliedschaft der Studierenden zuverlässig einge-
hen. Finanziert werden u. a. die Vergütung von Positionen („Ämtern“)
in der Verfassten Studierendenschaft, wie dem AStA-Vorstand, Refe-
rent/innen bzw. Referatsleiter/innen, Servicestellen sowie Hauptamtli-
che im Fachschaftsrat. Diese studentischen Funktionäre sind qua Amt
mit unterschiedlichen Fragen der Hochschulentwicklung betraut.

Die Zwangsmitgliedschaft müsste eigentlich für einen hohen Organi-
sationsgrad und eine entsprechende Mobilisierbarkeit der studenti-
schen Interessen sorgen. Doch fällt die Wahlbeteiligung zu den Gre-
mien der Verfassten Studierendenschaften gering aus. Leider gibt es
hierzu keine flächendeckenden Zahlen, sondern lediglich Angaben aus
einzelnen Hochschulen (zum Interesse der Studierenden an studenti-
scher Politik siehe Abschnitt 3).

Akademische Gremien einer Hochschule

Zu den Organen der Akademischen Selbstverwaltung einer Hochschu-
le zählen der Akademische Senat, sofern vorhanden: das Konzil, die
Fakultätsräte und die Kommissionen auf Hochschul- und auf Fakul-
tätsebene. Von besonderer Relevanz sind die Studien- und Berufungs-
kommissionen, in denen es um die Gestaltung des Studienangebots
und der Studiengänge sowie um die Auswahl der Hochschullehrenden
geht. Vertreten sind die vier sogenannten Statusgruppen – die Hoch-
schullehrenden, die wissenschaftlichen Mitarbeitenden, die Studieren-
den und die sonstigen Mitarbeitenden mit ihren jeweils in den Lan-
deshochschulgesetzen festgelegten Stimmenkontingenten. Die Stim-
menkontingente entsprechen nicht dem zahlenmäßigen Anteil der
Gruppe in der Hochschule, sondern sind rechtlich vorgegeben. Ent-
scheidend – im doppelten Sinne – ist die rechtlich verankerte und
höchstgerichtlich bestätigte14 Mehrheit der Stimmen der Hochschul-
lehrenden.

Der Abbau von Kompetenzen der Gremien der akademischen Selbst-
verwaltung seit den 1990er Jahren könnte auch als ein Einflussverlust
der Studierenden interpretiert werden. Zwar haben die Hochschulen
im Zuge der Einführung von Elementen des New Public Manage-
ments insgesamt mehr Steuerungskompetenzen in den maßgeblichen
Bereichen Finanzen, Personal, Bau sowie Studium und Lehre erhalten,

14 Maßgeblich: das sogenannte Hochschul-Urteil des Bundesverfassungsge-
richts vom 29. Mai 1973 (BVerfGE 35, 79).
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doch ging dies einher mit einer Stärkung der Exekutiv-Organe, insbe-
sondere Rektorate bzw. Präsidien, zum Teil auch Dekanate – auf Kos-
ten der „parlamentarischen“ Gremien Senat und Fakultätsrat. Die Ent-
scheidungskompetenzen der von den Hochschulangehörigen gewähl-
ten Gremien der akademischen Selbstverwaltung sind beschnitten
worden. Infolgedessen haben alle Gremienmitglieder an Einfluss ver-
loren, also nicht nur die Studierenden, die in all diesen „ständischen“
Gremien eine strukturelle Minderposition innehaben, sondern auch die
Angehörigen der anderen drei Statusgruppen.

Hochschulräte

Ein Element des New Public Management, das in das deutsche Hoch-
schulwesen eingeführt wurde, sind die Hochschulräte (vgl. Bogumil
2007). Mit der Stärkung der Leitungspositionen sollten die Hochschu-
len ein Gremium erhalten, das analog zum Aufsichtsrat ihre Geschicke
kontrolliert und auf die großen Leitlinien der Hochschulentwicklung
Einfluss  nimmt.  Wie  groß  dieser  Einfluss  ist,  welche  Kompetenzen
der Hochschulrat erhält, ist unterschiedlich geregelt (vgl. Winde &
Müller 2016; Schulze 2011). Im Sinne einer Aufsichtsratsfunktion ist
eigentlich ausschlaggebend, dass die Mitglieder des Hochschulrats
von außen kommen. Allerdings finden sich auch Mischmodelle, bei
denen auch Hochschulangehörige dem Rat angehören.

In denjenigen Hochschulräten, die sich nicht nur aus hochschulexter-
nen, sondern auch aus hochschulinternen Mitgliedern zusammenset-
zen, können auch studentische Vertreter/innen sitzen. So ist beispiels-
weise in Bayern unter den hochschulinternen Mitgliedern eine Studen-
tin bzw. ein Student. Wenn Studierende im Hochschulrat vertreten sein
sollten, sind sie – wie in den Gremien der akademischen Selbstverwal-
tung generell – in der Minderzahl. In diesem Sinne sind Hochschulräte
– eigentlich ein Instrument der sogenannten Neuen Steuerung – eine
Erweiterung der akademischen Selbstverwaltung, allerdings mit deut-
lichen Anteilen einer Außensteuerung.

Hochschulleitung

Wie bereits ausgeführt, haben die Hochschulleitungen in den Refor-
men der 1990er und 2000er Jahre an Macht gewonnen. Oftmals rekru-
tieren sich die Präsidentinnen und Rektoren nicht aus den Reihen der
Hochschule, sondern kommen von außerhalb (in der Regel werden sie
dann Präsidenten und nicht Rektoren genannt). Der Machtzuwachs der
Hochschulleitungen geht einher mit einer sogenannten Professionali-
sierung der Präsidien. Gefragt sind zum einem managementerfahrene
Personen an der Spitze der Hochschule. Ausgebaut werden zum ande-
ren die Stabsstellen, die der Hochschulleitung angehören. Der Sieges-
zug der sogenannten Hochschulprofessionellen, der Wissenschaftsma-
nagerinnen und -manager, die für neue akademische Dienstleistungen,

Hochschulräte als
Instrument des New
Public Management

Studentische Vertretung
in Hochschulräten

Stärkung des Einflusses
der Hochschulleitungen
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wie beispielsweise Evaluation, Marketing und Alumni-Betreuung
zuständig sind, ist mit der Stärkung der Hochschulleitungen eng ver-
woben (vgl. Schneijderberg, Merkator, Teichler & Kehm 2013).

Eigentlich ist zu erwarten, dass Studierende, die aufgrund ihres Alters
keine Leistungs- oder Managementerfahrungen aufweisen und auch
nur für kurze Zeit (beschränkt durch die Studiendauer) zur Verfügung
stehen können, kaum Möglichkeit zur Teilhabe in der Hochschullei-
tung haben. Dennoch gibt es seltene Ausnahmen von Studierenden als
ständige Mitglieder der Hochschulleitung. Diese nehmen an den re-
gelmäßigen Sitzungen des Präsidiums bzw. des Rektorats teil. Explizit
in einem Gesetz genannt ist die Möglichkeit, einen studentischen Pro-
rektor zu wählen, im Landeshochschulgesetz von Mecklenburg-
Vorpommern. § 82 Abs. 5 LHG M-V ermöglicht den Hochschulen seit
dem Jahr 2002 ein studentisches Mitglied in die Hochschulleitung mit
aufzunehmen. Die Amtszeit beträgt ein Jahr. Die Universität Rostock
hat dies umgesetzt und verfügt seit 2008 einen Studenten bzw. eine
Studentin als „Prorektor/in für Studentische Angelegenheiten“. Für die
Wahl des studentischen Prorektors muss das Studierendenparlament
im Einvernehmen mit der Rektorin dem Konzil einen Kandidaten
vorschlagen. Das Konzil – eine große Versammlung der Statusgrup-
penvertreter – wählt alle Mitglieder der Hochschulleitung, so auch die
studentische Prorektorin (§ 80 Abs. 1 LHG M-V).

Explizite Regelungen zum studentischen Vizepräsidenten finden sich
im Brandenburgischen Hochschulgesetz nicht. Dennoch gibt es an der
Hochschule für Nachhaltige Entwicklung Eberswalde bereits seit 1999
eine studentische Vizepräsidentin. 2013 wurde das Amt – zusammen
mit der Möglichkeit studentische Prodekane zu wählen – auch an der
Fachhochschule Potsdam eingeführt. Auch das Hochschulgesetz von
NRW sieht in § 27 Abs. 6 die Möglichkeit vor, in das Dekanat ein
Mitglied aus der Gruppe der Studierenden zu wählen. Eine systemati-
sche Zusammenschau, die einen Überblick über die ländergesetzlichen
Möglichkeiten und deren praktische Umsetzung an den staatlichen
Hochschulen gibt, liegt leider nicht vor.

An der privaten Zeppelin-University in Friedrichshafen in Baden-
Württemberg gibt es seit 2010 einen hauptamtlichen studentischen
Vizepräsidenten. Das vollwertige Mitglied der Universitätsleitung
wird für ein Jahr bestellt, wird von der Universität angestellt und ver-
gütet, und setzt im Rahmen zweier Urlaubssemester für diese Zeit mit
dem Studium aus.

Studentenwerke

Über eine besondere Struktur verfügen die Studentenwerke (vgl. von
Mutius 1996). Aus dem Status der Studentenwerke als eigenständige
Anstalten des öffentlichen Rechts folgt, dass sie wie Körperschaften
öffentlichen Rechts rechtsfähige juristische Personen sind und dem-

Studentische Mitglieder
in Hochschulleitungen

Organisation
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entsprechend als Träger von Rechten und Pflichten auch klagen und
verklagt werden können. Im Gegensatz zu den Hochschulen und ihren
Teilkörperschaften, den Verfassten Studierendenschaften, sind sie
allerdings nicht mitgliedschaftlich organisiert. Statt Mitglieder haben
sie Benutzer.

Die Aufgabe, mit der die Studentenwerke betraut sind, ist die Förde-
rung der sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Belange der Studie-
renden. Es geht um Wohnen (Wohnheime), Verpflegung (Mensen),
Lebensunterhalt (BAföG), psycho-soziale Beratung, Kinderbetreuung
und kulturelle Angebote (wie die Unterstützung von Studierenden-
clubs). Es handelt sich dabei folglich nicht um akademische Angele-
genheiten im engeren Sinne, also um Fragen von Forschung und Leh-
re. Die Studentenwerke beschäftigen sich auch nicht mit der Entwick-
lung der einzelnen Hochschulen. Außerdem sind sie zumeist auch
hochschulübergreifend organisiert. Ihr Anliegen, die Förderung der
sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Belange der Studierenden,
überschneidet sich allerdings mit den Aufgaben der Verfassten Studie-
rendenschaft.

Im Studierendenrat des Deutschen Studentenwerks (DSW) treffen sich
zweimal jährlich studentische Vertreterinnen und Vertreter, die in den
Verwaltungsräten  der  Studentenwerke  vor  Ort  tätig  sind.  Das  Gremi-
um berät die Organe des DSW in grundsätzlichen Angelegenheiten
und hat ein Antragsrecht auf der Mitgliederversammlung. Meist stellt
der Studierendenrat auch die studentischen Mitglieder im Vorstand des
Deutschen Studentenwerks.

Vertreten im Vorstand und auf der Mitgliederversammlung der Dach-
organisation, vertreten in den Verwaltungsräten der Studentenwerke
vor Ort, eine Vernetzung auf Bundesebene im Studierendenrat – gene-
rell scheinen die Mitbestimmungsmöglichkeiten von Studierenden in
den Studentenwerken so umfassend wie auch unbekannt zu sein. Da-
bei ist die Nähe zur studentischen Selbstverwaltung historisch gege-
ben. Gegründet wurde das Deutsche Studentenwerk in der Weimarer
Republik. Die Idee einer Hilfseinrichtung von Studenten für die Stu-
denten entstammt aus den Reihen der Deutschen Studentenschaft, dem
Zusammenschluss der Allgemeinen Studentenausschüsse aller deut-
schen Hochschulen. Weil sich die Studentenwerke um studentische
Belange kümmern und weil die Studentenwerke ihren Ursprung als
studentische Selbsthilfeeinrichtung haben, liegt es nahe, die studenti-
sche Mitbestimmung im DSW stark zu verankern. Spätestens Anfang
der 1970er Jahre, als die Studentenwerke in Anstalten öffentlichen
Rechts umgewandelt wurden und neben den Beiträgen der Nutzenden,
den Studierenden, steigende öffentliche Zuschüsse erhielten, verloren
sie ihren ursprünglichen Charakter als studentische Selbsthilfeeinrich-
tung.

Aufgaben

Der Studierendenrat im
Deutschen Sudenten-

werk

Studentische
Mitbestimmung in den

Studentenwerken
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6. Tatsächliche Beteiligung an
akademischen Gremien

Vielfältige Teilhaberechte von Studierenden sind vorhanden. Die Fra-
ge ist, ob in einem adäquaten Ausmaß. Die Antwort auf diese Frage
hängt wohl von der grundsätzlichen Vorstellung ab, „wer Hochschule
ist“. Es ist durchaus umstritten, ob die Teilhaberechte der Bedeutung
der Studierenden für und in der Hochschule gerecht werden. In der
Frage der politischen Einschätzung der Mitbestimmungsrechte gibt es
zahlreiche Beiträge, die eine stärkere Beteiligung fordern.15 Mit  einer
Vorstellung von Hochschulen als serviceorientierte Bildungsunter-
nehmen mit den Studierenden als Kund/innen passt hingegen eine
Forderung nach einem höheren Stimmengewicht der Studierenden
nicht zusammen, ebenso wenig mit der Vorstellung der Universität als
einer Gelehrtenrepublik der Professorinnen und Professoren (wie sie
in der alten Ordinarienuniversität bestand).

Auch wenn darüber gestritten wird, ob der rechtlich mögliche Einfluss
der Studierenden ihrer Position in der Hochschule entspricht, stellt
sich überhaupt die Frage, ob diese Möglichkeiten von den Studieren-
den auch wahrgenommen werden. Und dahinter steht die Frage, wel-
che Vorstellung die Studierenden selbst von ihrer Hochschule und
ihrer Rolle haben. Zur letzteren Frage liegen keine verallgemeinerba-
ren Aussagen von Studierenden jenseits politischer Willensbekundun-
gen vor. Zur tatsächlichen Beteiligung der Studierenden an den Wah-
len zu den akademischen Gremien und zur studentischen Selbstver-
waltung ist bislang noch nicht empirisch geforscht worden; es liegen
auch keine allgemeinen bzw. flächendeckenden Zahlen zur Wahlbetei-
ligung vor. Neben zahlreichen Einzelerfahrungen geben lediglich die
Umfragen der AG Hochschulforschung der Universität Konstanz eini-
ge Hinweise, die von ihr überwiegend pessimistisch interpretiert wer-
den. So werden in den Publikationen der AG Hochschulforschung den
Studierenden – mit durchaus kritischem Unterton – mangelndes Inte-
resse  und  Engagement  an  ihrer  Universität  und  in  ihrem Studium di-
agnostiziert (Bargel 2008, 2010). In den Studierendensurveys wurde
nach dem Interesse und der Teilnahme an politischen Gruppen und
Gremien gefragt. Sechs Antwortkategorien sind vorgegeben:

1. nicht interessiert

2. interessiert, aber keine Teilnahme

3. gelegentliche Teilnahme

15 Um nur einige zu nennen: BDWI, FZS & GEW (2008), Keller & Staack
(2009), Dehnerdt (2014), Kremberg (2006), zur Mitbestimmung an Hochschu-
len allgemein siehe Friedrichsmeier & Wannöffel (2010).

Stärkere Beteiligung der
Studierenden?

Wahrnehmung der Teil-
habemöglichkeiten
durch die Studierenden
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4. nehme häufig teil

5. habe ein Amt, eine Funktion inne

6. gibt es nicht

Die Abbildung C 3.22-7 zeigt nur den Wert „nicht interessiert“: Dar-
aus  folgt:  je  niedriger  die  Säule  im  Diagramm,  desto  höher  ist  das
Interesse und auch die Teilnahme der Studierenden.

Abb. C 3.22-7 Interesse und Teilnahme an politischen Gruppen und Gremien (1993-2016)
Anteil der nicht-interessierten Universitätsstudierenden im Zeitablauf in Prozent
(Datenquelle: Studierendensurvey 1993-2016, AG Hochschulforschung; Simea-
ner et al. 2017, S. 163; eigene grafische Darstellung)

Was bereits im Abschnitt 3 zum Interesse an der studentischen Politik
generell gesagt wurde, gilt laut den Befragungen der AG Hochschul-
forschung der Universität Konstanz auch für das tatsächliche Enga-
gement in den Hochschulen: Das Ausmaß des Interesses und der Be-
teiligung ist unter den Studierenden gering ausgeprägt. Lediglich bei
der Frage nach den Fachschaften sind die Studierenden, die sich als
interessiert bezeichnen, in der Mehrzahl. Ansonsten sind zumeist die-
jenigen, die nicht an der studentischen wie akademischen Selbstver-
waltung sowie den politischen Studentenvereinigungen interessiert
sind, in der Mehrheit.

Bemerkenswert  ist,  dass  im  Zeitablauf  die  Säulen  in  drei  Bereichen
kontinuierlich höher werden; das heißt, das Interesse an den Fach-
schaften, an der studentischen Selbstverwaltung und an den Selbst-
verwaltungsgremien  der  Hochschule  ist  im  Laufe  der  letzten  zwei

Interesse an einem
tatsächlichen
Engagement
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Jahrzehnte gesunken. Allein das Interesse an politischen Studenten-
vereinigungen ist über die Jahre ungefähr konstant geblieben.

Der Anteil derjenigen, die häufig teilnehmen oder ein Amt innehaben,
wird von der AG Hochschulforschung mit jeweils ca. ein bis zwei
Prozent angegeben. Die Fachschaften kommen wiederum auf einen
doppelten Wert; sie liegen bei zwei bis drei Prozent. Im Vergleich zu
den anderen Gremien und Gruppen ist auch der Anteil Studierender,
die gelegentlich an den Fachschaftsaktivitäten teilnehmen, zumeist
mehr als doppelt so hoch und hat im Jahr 2016 einen Anteil von acht
Prozent. Außerhalb des Interessenhorizonts sind offenbar die Gremien
der akademischen Selbstverwaltung wie Senat, Fakultätsrat und Kon-
zil, wie Abbildung C 3.22-8 veranschaulicht. Dies ist auch nicht son-
derlich bemerkenswert, stehen doch nicht viele Plätze für die Studie-
renden in den akademischen Gremien zur Verfügung.

Abb. C 3.22-8 Interesse und Teilnahme an politischen Gruppen und Gremien (Winterse-
mester 2015/16)
Angaben in Prozent (Datenquelle: Studierendensurvey 1993-2016, AG Hoch-
schulforschung; Simeaner et al. 2017, S. 163; eigene grafische Darstellung)

Die Studierenden sind mehrheitlich nicht an den Gruppen und Gremi-
en interessiert. Über die Motive dieses Desinteresses kann nur speku-
liert werden. Einen Hinweis gibt vielleicht die Frage, welche Aufga-
ben die befragten Studierenden ihren Vertretern geben würden. In
einem zweiten Schritt könnte danach gefragt werden, ob vielleicht
hinsichtlich der Erwartungen der Studierenden und der Praxis der
Studierendenvertretung Diskrepanzen bestehen.

Laut den Umfrageergebnissen der AG Hochschulforschung der Uni-
versität Konstanz sind für die Studierenden Fragen der Studiensituati-

Wahrnehmung studenti-
scher Ämter

Gründe für das fehlende
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schen Gruppen und
Gremien

Erwartungen an studen-
tische Vertretungen
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on vordringlich, während darüber hinausgehende Punkte, wie soziale
Fragen, Gleichberechtigung und politische Vertretung nach außen als
deutlich weniger dringlich eingestuft werden (siehe Abbildung C 3.22-
9). Die Studierendenvertretungen sollen sich demnach für die Verbes-
serung des Studiums engagieren. Zum sogenannten politischen Man-
dat sind die Meinungen geteilt. Würden sich ihre Vertretungen mehr
um konkrete Belange der Hochschul- und Studienentwicklung küm-
mern, würde dann auch das Interesse der Studierenden wachsen? Nur:
Finden sich auch Studierende, die diese Aufgaben aktiv übernehmen
wollen? Die Politik vieler Studierendenvertretungen – so Falk Bret-
schneider – habe „ein Interesse an ‚großen‘ Fragen, nicht an politi-
schem Kleinkram, der konkrete Auswirkungen auf die Studienrealität
ihrer Klientel hat“ (Bretschneider 2003, S. 178).

Abb. C 3.22-9 Aufgaben der Studierendenvertretungen aus Sicht von Studierenden an
der Universität (2010)
Skala: 1 = gar nicht, 2 = etwas, 3 = stark, 4 = vordringlich, Angaben in Prozent
(Datenquelle: Studierendensurvey 2010, AG Hochschulforschung, Universität
Konstanz; Dippelhofer 2015, S. 151; eigene grafische Darstellung)

7. Teilnahme – Mitwirkungschancen jenseits
der akademischen Gremienstrukturen

Neben der Mitbestimmung in der akademischen Selbstverwaltung
haben sich Mitwirkungschancen für die Studierenden im Bereich Qua-
litätssicherung in Studium und Lehre aufgetan (vgl. Winter 2005).
Diese „neueren“ Verfahren der Qualitätsentwicklung sind wie die ge-
nannten Elemente der neuen Steuerung (mehr Kompetenzen und Ent-

Neue Mitwirkungs-
chancen im Rahmen der
Qualitätssicherung von

Studium und Lehre
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scheidungsspielräume für die Organisation Hochschule, Stärkung der
Leitungspositionen, Steuerung per Vereinbarung) ebenfalls in den
1990er Jahren eingeführt und in den 2000er Jahren flächendeckend
realisiert worden. An den qualitätssichernden Maßnahmen können die
Studierenden mitwirken. Dazu zählen insbesondere Lehrveranstal-
tungsevaluationen, Studienfachevaluationen sowie Akkreditierungs-
verfahren.

In den Landeshochschulgesetzen wurde die Qualitätssicherung bzw.
Evaluation von Studium und Lehre als Verpflichtung der Hochschulen
festgeschrieben. Später in den 2000er Jahren kam dann das Gebot zur
Akkreditierung hinzu. Die Hochschulen werden zudem verpflichtet,
ihre Verfahren in Evaluationsordnungen zu beschreiben. Ein systema-
tischer Vergleich der rechtlichen Regelungen liegt leider nicht vor. Zur
studentischen Teilnahme an Evaluations- und Akkreditierungsverfah-
ren gibt es ebenfalls keine empirischen Studien.16

Generell bieten sich neue Chancen für Studierende, Einfluss auf die
Gestaltung von Studium und Lehre zu nehmen und an deren Verbesse-
rung mitzuwirken. Der Wissenschaftsrat sah Mitte der 1990er Jahre im
Kontext der Evaluation der Lehre gar „die Chance, die Gemeinschaft
von Lehrenden und Lernenden an den Hochschulen erfolgreich und
grundlegend zu erneuern“ (Wissenschaftsrat 1996, S. 1).

Lehrveranstaltungsevaluationen

Im Rahmen der Lehrveranstaltungsbefragungen werden Studierende
nach ihrer Einschätzung zur Lehrqualität befragt. Es handelt sich viel-
leicht nicht um eine Mitwirkungsmöglichkeit im formalen Sinne, aber
mit den Befragungen wächst der studentische Einfluss auf die Lehre.
Dieser hängt natürlich immer davon ab, wie mit den Fragebogen-
Ergebnissen umgegangen wird (vgl. Welbers 1998, S. 203 ff.; Winter
2000; Rindermann 2001).

Für Logermann und Leišytė (2015, S. 697) ist die studentische Lehr-
veranstaltungsevaluation das hauptsächliche Instrument hochschulin-
terner Qualitätssicherungsverfahren. Rybnikova und Scholz (2015, S.
123) bezeichnen die Evaluation der Lehrveranstaltungen gar als „eine
der wenigen Partizipationsnischen“ von Studierenden. Es besteht je-
doch der Eindruck, dass die meisten studentischen Vertretungen nicht
sonderlich daran interessiert sind und sich nicht für diese Befragungen
einsetzen (vgl. Schimank 2011). Auch die Studierenden selbst sind
wohl nicht immer begeistert, wenn sie Fragebögen ausfüllen können
bzw. sollen. Hier kann es zu (verständlichen) Abnutzungserscheinun-

16 Zu nennen sind einige Diskussionsbeiträge, die auf die Möglichkeiten, aber
auch Probleme studentischen Engagements hinweisen: Bretschneider (2003,
2007), Keller (1999), Müller & Voegelin (2002), Wenig (1997), Winter (2005).
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gen kommen, wenn Studierende zu viele Befragungen pro Semester
über sich ergehen lassen müssen. Dies gilt insbesondere dann, wenn
die Befragten den Eindruck gewinnen, dass keine Konsequenzen aus
den Befragungen gezogen werden. Dies sind leider nur Mutmaßungen.
Auch hier muss ein Defizit in der empirischen Forschung konstatiert
werden. Wie werden diese Instrumente von den Studierenden ange-
nommen und bewertet? Die AG Hochschulforschung der Universität
Konstanz fragt die Studierenden lediglich danach, wie gut oder
schlecht eine allgemeine Qualitätskontrolle und Evaluation der Lehre in
ihrem Studium verwirklicht ist. Die Antworten lassen auf eine gewisse
Verbreitung der Verfahren schließen: Rund 30 Prozent antworten 2016
mit „gut“ und knapp 50 Prozent mit „teilweise“ (Simeaner et al. 2017,
S. 239).

Studienfachevaluation

Die „klassischen“ Verfahren zur Studienfachevaluation bestehen in der
Regel aus drei Stufen: dem Selbstbericht des Fachs, der externen Be-
gutachtung und der Vereinbarung zwischen Fach- und Hochschullei-
tung (vgl. Reissert & Carstensen 1997). Die Studierenden partizipie-
ren sowohl im Rahmen der internen als auch in der externen Evalua-
tionsstufe. Auch hier variieren die Mitwirkungsmöglichkeiten; abhän-
gig vom jeweiligen Evaluationsdesign sind mehr oder weniger Mög-
lichkeiten gegeben (Winter 2005; vgl. Wenig 1997; Welbers 1998, S.
200 ff.):

· Studierende sind Mitglieder in der Arbeitsgruppe, die den Selbstre-
port für die Gutachter/innen entwirft und die interne Selbstevalua-
tion steuert.

· Den Studierenden wird (zusätzlich) die Möglichkeit eingeräumt,
im Selbstreport eine Stellungnahme abzugeben, falls sie in der Ar-
beitsgruppe nicht mitgearbeitet haben.

· Studierende werden in schriftlichen Erhebungen über die Qualität
des Studiums befragt (in der internen Evaluation); die Ergebnisse
werden im Selbstreport festgehalten.

· Studierende nehmen an moderierten Gruppendiskussionen teil,
deren Protokolle ebenfalls in den Selbstreport einfließen (in der in-
ternen Evaluation).

· Studierende aus anderen Universitäten arbeiten in der Gutachter-
gruppe mit (in der externen Evaluation).

· Studierende des evaluierten Fachs werden von den externen Gut-
achter/innen befragt.

Mitwirkungsmöglichkei-
ten im Rahmen von

Studienfachevaluationen
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· An der Auswertenden Konferenz, in der die Umsetzung der Emp-
fehlungen vereinbart wird, nehmen Studierende teil – und zwar
Studierende der evaluierten Fächer sowie die studentischen Gut-
achter/innen.17

Die Auswahl der Studierenden – ob nun als Mitglieder in der Arbeits-
gruppe, als Teilnehmende an den Gruppendiskussionen oder in den
Gutachtergruppen läuft in der Regel über die jeweiligen Fachschaften.

Akkreditierungsverfahren

Das Ziel der Akkreditierung ist die Zertifizierung des Studiengangs.
Die sogenannte Programmakkreditierung könnte auch als „Studien-
gangs-TÜV“ verstanden werden. Die Studienfachevaluation, so wie
sie ab Mitte der 1990er bis Mitte der 2000er Jahre praktiziert wurde,
ist – wie abzusehen war (Winter 2007) – weitgehend von der Studien-
gangsakkreditierung (Programmakkreditierung) verdrängt worden. Im
Rahmen von Systemakkreditierungen können indes Studiengangs-
bzw. institutionelle Evaluationen – als Elemente des Qualitätsmana-
gements der Hochschule – vorgenommen werden (vgl. Schmidt,
Fuhrmann, Kiko & Mauermeister 2016).

Auch die Studiengangsakkreditierungen bieten den Studierenden Mit-
wirkungschancen, allerdings nicht in dem Ausmaß wie die Studien-
fachevaluation. Diese Chancen beziehen sich vor allem auf die zweite
Phase: die Beteiligung als externer studentischer Gutachter bei der
Begutachtung sowie die Befragung von Studierenden bei der Begut-
achtung vor Ort. Im Vergleich zur Studienfachevaluation hingegen ist
die studentische Teilnahme in der ersten Phase begrenzt. So gehen
insbesondere die Ergebnisse aus der Befragung der Studierenden in
den Bericht der Hochschule (bzw. der Fakultät oder des Instituts) ein.

Im Jahr 2017 wurde das Akkreditierungssystem in Deutschland neu
gefasst. Entscheidende Änderung ist die wichtiger gewordene Rolle
des Akkreditierungsrates, der in Zukunft die Akkreditierung ausspre-
chen soll. Bislang hatten die entsprechenden Kommissionen der Ak-
kreditierungsagenturen diese Aufgabe übernommen. Weil es sich um
eine länderübergreifende Regelung handelt und Hochschulpolitik
weitgehend Länderangelegenheit ist, mussten die Ministerpräsi-
dent/innen der Länder hierfür einen Staatsvertrag abschließen. Im Juni
2017 ist der Studienakkreditierungsstaatsvertrag unterzeichnet wor-
den. An zwei Stellen ist dort auch die Rolle der Studierenden benannt:
Zum einen sollen Akkreditierungsverfahren „unter maßgeblicher Be-

17 An der Universität Bremen sind die Studierenden sogar an den Zielverein-
barungen zwischen Rektorat und Fach am Ende des Evaluationsverfahrens
beteiligt. Die Kontrakte werden nur dann unterschrieben, wenn auch die Ver-
treter/innen der Studierenden zustimmen (Müller & Voegelin 2002, S. 4).

Auswahl der mitwirken-
den Studierenden

Akkreditierung als
Zertifizierung von
Studiengängen

Mitwirkungschancen im
Rahmen von Akkreditie-
rungen von Studiengän-
gen
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teiligung externer unabhängiger sachverständiger Personen aus den für
die Qualitätssicherung relevanten gesellschaftlichen Bereichen, insbe-
sondere Vertreterinnen und Vertreter aus Wissenschaft und Berufspraxis
sowie Studierende“ erfolgen. Zum anderen sollten zwei der 22 stimm-
berechtigten Mitglieder des Akkreditierungsrates Studierende sein.

Konkretisiert wird der Staatsvertrag in der Musterrechtsverordnung,
die von der Kultusministerkonferenz vom 07.12.2017 beschlossen
wurde. Eine Musterrechtsverordnung ist deshalb nötig, um ein länder-
übergreifend einheitliches Verfahren zu gewährleisten. Liegt diese vor,
kann eine Umsetzung in die jeweiligen Landesverordnungen erfolgen.
Auch die Musterrechtsverordnung schreibt eine Beteiligung der Stu-
dierenden fest. So hat dem Gutachtergremium der Agenturen bei einer
Programmakkreditierung wie bei einer Systemakkreditierung u. a.
eine (fachlich nahestehende) Studierende oder ein (fachlich naheste-
hender) Studierender anzugehören. Diese Regelung entspricht der
bislang gelebten Praxis der Akkreditierung. Neu ist indes die Vor-
schrift zum Qualitätsmanagementsystem der Hochschule, die nicht nur
eine Bewertung von internen, sondern auch von hochschulexternen
Studierenden vorsieht: „Das Qualitätsmanagementsystem beinhaltet
regelmäßige Bewertungen der Studiengänge und der für Lehre und
Studium relevanten Leistungsbereiche durch interne und externe Stu-
dierende, hochschulexterne wissenschaftliche Expertinnen und Exper-
ten, Vertreterinnen und Vertreter der Berufspraxis, Absolventinnen und
Absolventen.“

Auch bei der Mitwirkung an qualitätssichernden Verfahren bilden die
Studierenden nur eine kleine Minderheit. Allerdings geht es bei diesen
Verfahren auch weniger darum, Mehrheitsentscheidungen zu treffen,
sondern einvernehmliche Gutachten zu formulieren. Der studentische
Einfluss hängt damit sehr von der Art der Beteiligung der Studieren-
den und dem Ausmaß an Anerkennung ab, die sie im Gutachterkreis
erhalten.

Wenn durch die neuen Akkreditierungsverfahren vermehrt Bedarf an
hochschulexternen studentischen Gutachtenden besteht, dann ist die
Frage, wie geeignete Studierende gewonnen werden können und wie
Anreize zur Mitwirkung gesetzt werden können. Seit längerem gibt es
einen „Studentischen Akkreditierungspool“, über den Kontakte ge-
knüpft werden können. Neben der Entsendung von studentischen Gut-
achtenden fungiert der Pool auch der Qualifikation von Studierenden
in Sachen Akkreditierung. Getragen wird er von den Bundesfach-
schaftentagungen, den Landesstudierendenvertretungen und dem
„freiem Zusammenschluss der Student*innenschaften“ fzs.18

18  Siehe: www.studentischer-pool.de
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Die verschiedenen Verfahren der Qualitätssicherung und -entwicklung
sowie Studiengangsentwicklung können Mitwirkungschancen für
Studierende mit sich bringen. Die grundsätzliche Frage ist, inwieweit
die Studierenden tatsächlich nicht nur ein „Objektstatus“ als „Merk-
malsträger“ in Verfahren empirischer Sozialforschung zugestanden
wird, sondern ob sie auch als Subjekt der Veränderung mitwirken
können (Keller 1999, S. 21). Dies hängt nicht zuletzt von der konkre-
ten Ausgestaltung der Verfahren ab.

In den Landeshochschulgesetzen ist das Gebot der Mitwirkung von
Studierenden festgeschrieben; dieses Gebot wird in den jeweiligen
Evaluationsordnungen der Hochschulen operationalisiert. Einen –
rechtlich nicht bindenden – Rahmen bilden die „Standards und Leitli-
nien für die Qualitätssicherung im Europäischen Hochschulraum
(ESG)“. Die ESG sind in der geänderten Fassung von der Konferenz
der europäischen Bildungsministerinnen und Bildungsminister in Eri-
wan am 14./15. Mai 2015 verabschiedet worden (siehe Hochschulrek-
torenkonferenz 2015). Darin sind zahlreiche Punkte enthalten, die eine
Einflussnahme der Studierenden vorsehen. Im Einzelnen (Hervorhe-
bungen und eckige Klammern MW):

· „Die Qualitätssicherung berücksichtigt die Bedürfnisse und Er-
wartungen der Studierenden, der übrigen Interessengruppen [sta-
keholder] und der Gesellschaft.“ (Hochschulrektorenkonferenz
2015, S. 14)

· „Studiengänge werden unter Mitwirkung der Studierenden und
weiterer beteiligter Interessengruppen gestaltet.“ (ebd., S. 19)

· „Studierendenzentriertes Lernen und Lehren bedeutet in der
Praxis ein angemessenes Verfahren für den Umgang mit studenti-
schen Beschwerden bereitzustellen.“ (ebd., S. 20)

· „Ein formelles Einspruchsverfahren für Studierende [bei der
Beurteilung der Studierenden] ist vorhanden.“ (ebd., S. 21)

· „Folgende Daten [für das Informationsmanagement] sind relevant:
Leistungsindikatoren (KPI); das Profil der Studierendenschaft;
Studienverläufe, Erfolgs- und Abbruchquoten; die Zufriedenheit
der Studierenden mit den Studiengängen; die verfügbare Ausstat-
tung und Betreuung; Berufswege der Absolventinnen und Absol-
venten.“ (ebd., S. 25)

· „Die Studiengänge werden regelmäßig unter Einbeziehung der
Studierenden und weiterer Interessengruppen überprüft und über-
arbeitet.“ (ebd., S. 27)

Mitwirkungschancen
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Ausgestaltung der
Verfahren
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Hochschulraum
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· „Die externe Qualitätssicherung wird von externen Gruppen von
Expertinnen und Experten durchgeführt, denen auch mindestens
ein studentisches Mitglied angehört.“ (ebd., S. 31)

Generell legen die Punkte fest, was in den meisten qualitätssichernden
Verfahren von Beginn an Praxis war: die Mitwirkung der Studierenden
sowie die Berücksichtigung studentischer Interessen und Erwartun-
gen.19

Exkurs

Auf einen Punkt, der für viele Hochschulen neu hinzugekommen ist,
soll im Folgenden näher eingegangen werden: Die Aufforderung, an-
gemessene Verfahren für den Umgang mit studentischen Beschwerden
bereitzustellen. Dabei geht es um Beschwerdesysteme bzw. um Om-
budsstellen für Studierende. Sie fungieren als unabhängige und ver-
trauliche Anlaufstelle und Ansprechpartner für Studierende im Fall
von Problemen, Beschwerden, aber auch Vorschlägen bezüglich ihres
Studiums. Sie dienen auch als vermittelnde bzw. unterstützende Instanz
bei hochschulischen Konflikten, an denen Studierende beteiligt sind.

Mittlerweile hat sich eine Vereinigung der deutschen Beschwerdema-
nager und Ombudspersonen in Studium und Lehre konstituiert. 2010
wurde ein „Netzwerk der Beschwerde- und Verbesserungsmana-
ger*innen sowie Ombudspersonen in Studium und Lehre an deutschen
Hochschulen“ gegründet. Wie an dieser Bezeichnung abzulesen ist,
sind die Grenzen zwischen Ombudsfunktion und Qualitätssicherung
fließend. Auf europäischer Ebene gibt es ebenfalls eine Vereinigung
der Ombudsstellen.20 Anhand der Mitgliederliste des deutschen Netz-
werks im Internet21 wird deutlich, dass hauptamtliche Mitarbeitende in
verschiedenen Positionen die Aufgaben des Beschwerde- und Verbes-
serungsmanagements übernehmen, an einigen Hochschulen sind es
sogar die Evaluationsstellen. Dezidiert „Ombudsstellen für Studieren-
de“ sind an den Universitäten Duisburg-Essen, Frankfurt, Hannover,
Lüneburg und Stuttgart anzutreffen.

Ombudsstellen sind indes weniger als Mitwirkungs- oder gar als Mit-
bestimmungs-, denn vielmehr als Beschwerdemöglichkeit bzw.
Schlichtungsinstanz zu verstehen, an die sich die Studierenden ver-

19 Aus Sicht von Logermann und Leišytė (2015) stärken die ESG eigentlich
die Position der Studierenden als Interessengruppe (Stakeholder) im Rahmen
der hochschulinternen Qualitätssicherung. Tatsächlich haben die ESG jedoch
kaum Einfluss auf die Qualitätssicherungsverfahren an den Hochschulen und
somit auch kaum Auswirkungen auf die studentische Position.
20 Siehe: www.enohe.net
21 Siehe: www.beveom.de
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trauensvoll wenden können. Studierende selbst nehmen diese Funkti-
on nicht wahr. Diese Stellen ermöglichen folglich nicht mehr studenti-
sche Mitbestimmung oder Mitwirkung; sie stärken indes die Position
der Studierenden bei Konflikten in einem ständisch-hierarchischen
Hochschulgefüge.

8. Hemmnisse studentischen Engagements

Wie anhand des Clarkschen Dreiecks (siehe Abschnitt 2) veranschau-
licht werden kann, sind verschiedenartige Konzepte von Hochschule
denkbar und daraus abgeleitet: sehr unterschiedliche Vorstellungen,
welche Position in der Hochschule die Studierenden einnehmen sol-
len. Doch selbst wenn eine aktive und partizipative Rolle der Studie-
renden in der Hochschulentwicklung erwünscht ist, stellt sich die Fra-
ge, warum eigentlich sich die Studierenden engagieren sollten. Oder
andersherum gefragt: Was hindert sie daran? Grundsätzlich stehen sechs
strukturelle Hemmnisse einem studentischen Engagement entgegen.

Das Altruismus-Dilemma

Studentische Partizipation und studentisches Engagement sind stets
potenziell altruistisch (Winter 2005, S. 125 ff.). Die beteiligten Studie-
renden ziehen in der Regel keinen unmittelbaren Nutzen aus ihrem
Engagement. Dies gilt insbesondere für die genannten „neuen“ Mit-
wirkungschancen. Wenn überhaupt Effekte des Engagements erzielt
werden, dann sind die Nutznießenden eher bei den nachfolgenden
Studierenden-Generationen zu finden. Konkret auf die verschiedenen
Verfahren der Qualitätssicherung bezogen wird das Altruismus-
Dilemma offensichtlich: Die Mitwirkenden profitieren kaum von den
Ergebnissen ihrer eigenen Teilnahme:

· Erstens werden die Studierenden die Lehrveranstaltung, die sie
besucht und bewertet haben, in der Regel kein zweites Mal bele-
gen. Eventuell werden sie weitere Veranstaltungen des Dozenten
bzw. der Dozentin besuchen; nur in diesem Falle könnten sie even-
tuell von evaluationsbedingten Verbesserungen profitieren.

· Zweitens werden die Studierenden, die sich in einer Studienfach-
evaluation engagieren, nicht oder nur in wenigen Bereichen bzw.
Fällen von den Verbesserungen profitieren. Wenn beispielsweise
im Ergebnis der Evaluation die Studieneingangsphase neu organi-
siert wird, dann hilft dies den mitwirkenden Studierenden im fort-
geschrittenen Semester persönlich nicht weiter.

· Drittens stellt sich das Altruismus-Problem auch bei der Akkredi-
tierung. So können die zukünftigen Absolventinnen und Absolven-
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ten eines Studiengangs davon profitieren, wenn dieser ein Gütesie-
gel einer Akkreditierungsagentur erhält und damit vielleicht der
Marktwert ihres Abschlusses erhöht wird. Studentische Gutach-
ter/innen hingegen können kaum direkte Vorteile von ihrem eige-
nen Engagement erwarten; es ist ja nicht ihr Studiengang, den sie
begutachten.

· Viertens – und dies betrifft nun auch die studentische Mitbestim-
mung in akademischen Gremien – ist dieses Altruismus-Problem
bei der Studiengangsentwicklung bzw. der Konzeption von neuen
Studiengängen akut. Beteiligen sich die Studierenden, dann kom-
men die Früchte ihrer Bemühungen zumeist nicht ihnen selbst,
sondern erst den nachfolgenden Generationen zugute. Besonders
hat dies für die Mitwirkung an der Bologna-Studienreform gegol-
ten; die Studierenden hätten nur dann etwas von ihrem eigenen En-
gagement gehabt, wenn sie mit einem Übertritt in das neue Stu-
diensystem geliebäugelt hätten – und das ist wohl in den seltensten
Fällen tatsächlich passiert.

Das Problem, dass Studierende selbst nicht mehr von den Früchten des
eigenen Engagements profitieren, ist auch beim „traditionellen“ stu-
dentischen Engagement in den akademischen Gremien virulent. Das
strukturelle Altruismus-Dilemma mag ein Grund dafür sein, warum
Studierende sich schwerlich für eine Mitarbeit bei der Hochschul- und
Qualitätsentwicklung gewinnen lassen. Es mag auch ein Grund dafür
sein, dass für manche studentischen Funktionäre die „großen“ Fragen
jenseits der kleinteiligen Verbesserung von Studium und Lehre inte-
ressanter sind. Jedoch gibt es auch indirekte eigennützige, also nicht-
altruistische Motive für Studierende, sich zu engagieren:

· Die Mitwirkenden machen wertvolle Erfahrungen und können
hilfreiche Kontakte knüpfen.

· Als studentische Gutachterin oder als Gesprächspartner von Gutach-
ter/innen erfahren sie direkt soziale Anerkennung, die sie als „ge-
wöhnliche“ Studierende in einem sogenannten „Massenfach“ nicht
erhalten.

· Schließlich können sie als Gutachter/innen im Akkreditierungsver-
fahren eine Aufwandsentschädigung von mehreren hundert Euros
erhalten. Es ist also auch eine Verdienstquelle.

Die AG Hochschulforschung der Universität Konstanz hat die Studie-
renden gefragt, wie sie den Nutzen von hochschulpolitischem Enga-
gement einschätzen (Bargel 2017, S. 14). Die Abbildung C 3.22-10
zeigt die Werte im Zeitablauf von 1983 bis 2013. Erstaunlicherweise
wird der Nutzen – sowohl hinsichtlich der eigenen persönlichen Ent-
wicklung als auch bezüglich der Berufsaussichten – im Laufe der Jah-
re von einem wachsenden Anteil der Befragten als nützlich einge-
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schätzt. Insbesondere hat sich der Anstieg des Anteils derjenigen Stu-
dierenden, die hochschulpolitisches Engagement für bessere Berufs-
aussichten als sehr nützlich erachten, in den dreißig Jahren verfünf-
facht. Zu den möglichen Gründen werden leider keine Aussagen ge-
macht. Doch wie könnte das Phänomen erklärt werden?

Abb. C 3.22-10 Nutzen von hochschulpolitischem Engagement (1983-2013)
Frage: Inwieweit erscheinen Ihnen die folgenden Dinge nützlich? Aussage:
hochschulpolitisches Engagement; Angaben in Prozent für Kategorie 1 = sehr
nützlich (Datenquelle: Studierendensurvey 1983-2013, AG Hochschulforschung,
Universität Konstanz. Erhebungen 1983-1990 nur Studierende in den alten Län-
dern, ab 1993 alte und neue Länder insgesamt; Abbildung aus: Bargel 2017,
S. 14)

Als unternehmerisches Selbst arbeiten die Studierenden an ihrer indi-
viduellen Profilbildung – als Self-Marketing „für den Lebenslauf“.
Engagement wird als nützlich für die Karriere erachtet und kombiniert
dabei karrieretechnische Nutzenerwartung – Engagement als Wettbe-
werbsvorteil – und individuelles Engagement als sinnvoll erachtete
Aufgabe (vgl. Bröckling 2007). Indem sich die Studierenden Techni-
ken aneignen und kulturelles wie auch soziales Kapital akkumulieren,
bereiten sie sich auf ihr Berufsleben im Sinne eines Arbeitskraftunter-
nehmers vor (vgl. Voß & Pongratz 1998). Das Motiv, sich zu engagie-
ren, könnte somit zwischen Altruismus (der Gemeinschaft der Leh-
renden und Lernenden nützen) und Egoismus (die eigene Karriere
fördern) changieren. Dennoch bleibt die Frage offen, warum nicht
auch die Partizipationsbereitschaft steigt, wo doch der Nutzen hoch-
schulpolitischen Engagements im Laufe der Jahre von den Studieren-
den immer höher eingeschätzt wird.
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Zu kurze Verweildauer

Ein weiteres Hemmnis ist die kurze Verweildauer der Studierenden an
den Hochschulen. Das Studium ist zu kurz, um sich mit der Hochschu-
le, der Fakultät oder dem Institut zu identifizieren. Mit Einführung
von Kurzzeitstudiengängen wie dem Bachelor ist die Verweildauer
reduziert worden. Beträgt die Studiendauer nur noch drei bzw. vier
Jahre  bzw.  im  Masterbereich  nur  noch  ein  bzw.  zwei  Jahre,  so  ist  es
naheliegend, dass die Hochschule lediglich als wissensvermittelnder
Durchlauferhitzer und nicht als die zentrale Institution einer Lebens-
phase wahrgenommen wird.

Die AG Hochschulforschung hat die Studierenden nach der Wichtig-
keit verschiedener Lebensbereiche gefragt (Ramm et al. 2014, S. 110
ff.). „Geselligkeit und Freundeskreis“, „Partner, eigene Familie“, „El-
tern und Geschwister“ sind den Studierenden wichtiger als „Hoch-
schule und Studium“. Dies gilt auch für „Freizeit, eigene Hobbys“.
Die Autoren konstatieren, dass „Hochschule und Studium“ „häufig
nicht den Lebensmittelpunkt“ der Studierenden bilden (Ramm et al.
2014, S. 6 f.). Gegenüber den Studierenden haben diejenigen Hoch-
schulmitglieder, die unbefristet an der Hochschule verweilen, ein grö-
ßeres Interesse, die Bedingungen zu verbessern, da sie ja unter diesen
Bedingungen eine längere Zeit arbeiten.

Inkonsistente Erwartungshaltungen

In den genannten qualitätssichernden Verfahren Evaluation und Ak-
kreditierung sowie im Rahmen von Studienreformen haben die betei-
ligten Studierenden tatsächlich gewisse Chancen, ihre Vorstellungen
einzubringen, gegen (wahrgenommene) Missstände anzugehen und
konkret ihre Studienbedingungen zu verbessern – aber es passiert of-
fenbar nicht bzw. nicht in dem Maße, in dem es möglich wäre. Vor-
dergründig müsste das verwundern, hört man von studentischer Seite
doch oftmals die Forderung nach mehr Mitbestimmung. Insbesondere
im  Zuge  der  Protestwellen  wird  immer  wieder  der  Ruf  nach  einer
„Demokratisierung der Hochschulen“22 und mehr studentischem Ein-
fluss laut. Einerseits werden immer wieder mehr formale Mitbestim-
mungsrechte eingefordert, andererseits sind hochschulpolitisches Inte-
resse und Engagement in der Studierendenschaft kaum ausgeprägt,
was sich in der geringen Wahlbeteiligung an den Selbstverwaltungs-
gremien wiederspiegelt. Dieses Phänomen ist an vielen Hochschulen
seit langem virulent. Eine empirisch untersetzte Erklärung gibt es dazu
nicht; es liegen nicht einmal flächendeckende Statistiken zur Wahlbe-
teiligung vor.

22 Zur Problematik dieser Forderung siehe Winter (2005, S. 127 f.)
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Geringe Veränderungschancen

Vermutlich ist dies auch in der Erwartungshaltung der Studierenden
begründet; die Erwartung großer Veränderungsmöglichkeiten wird
enttäuscht. Sich bietende Veränderungschancen sind ein Motiv, sich zu
engagieren. Wenn keine Chancen wahrgenommen und erfahren wer-
den, dann engagiert man sich nicht oder gibt sein Engagement auf.

Selbst wenn nicht die „großen Fragen“ behandelt werden, sondern
hochschulinterne Belange zur Entscheidung stehen, werden die Ver-
änderungschancen offenbar nur als gering erachtet. Der Grund liegt
wohl auch in der Struktur der Akademischen Selbstverwaltung, die
ständische Zusammensetzung ihrer akademischen Gremien mit der
verfassungsrechtlich gebotenen Professorenmehrheit – und schließlich
auch im Abbau der Kompetenzen der Akademischen Selbstverwal-
tung. Dies sind allerdings nur Mutmaßungen; inwieweit sie zutreffen,
ob die Studierenden selbst diese Veränderungschancen als gering er-
achten, ist bislang noch nicht empirisch untersucht worden.

Hoher Zeitaufwand

Engagement macht Arbeit und kostet Zeit. Eine These ist, dass nach
der Bologna-Studienreform die Studiengänge so „dicht gestrickt“
worden  sind,  dass  ein  Engagement  jenseits  des  Studiums  als  kaum
mehr möglich wahrgenommen wird. Diese Vermutung ist allerdings
durchaus umstritten. So meint Tino Bargel (2010) im Interview mit
der Süddeutschen Zeitung, dass die neuen Bachelorstudiengänge nur
eine Ausrede seien, die Bachelorstudierenden hätten genauso viel
Freizeit wie die Diplomstudierenden. Generell liegen die Prioritäten
der Studierenden offenbar auf anderen Gebieten, wie zuvor erläutert.

Mangelnde Anerkennung

Wenn das Engagement hauptsächlich nicht direkt den eigenen Interes-
sen dient, also altruistisch ist, dann bliebe neben Idealismus soziale
Anerkennung als mögliches Handlungsmotiv. Anerkennung oder gar
ein gewisser Reputationsgewinn wären sowohl bei den Kommilitonen
als auch bei den Hochschullehrenden zu erwarten. Dies ist natürlich
auch eine Frage des persönlichen Umgangs.

Studentisches Engagement sowohl in den akademischen Gremien als
auch in qualitätssichernden Verfahren verlangt von den Studierenden
ein gewisses Maß an Altruismus. Ihr Engagement nützt den Aktiven
selbst wenig, auch weil die Verweildauer der Studierenden an den
Hochschulen relativ kurz ist. Engagement kostet Zeit und wird viel-
leicht nicht so anerkannt, wie eigentlich zu erwarten wäre. Schließlich
sind die Veränderungschancen als gering bis ernüchternd einzuschätzen.
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Diese Hemmnisse studentischer Partizipation könnten abgebaut wer-
den, wenn die Aktivitäten zeitlich überschaubar, bezahlt oder ander-
weitig honoriert werden. Das Bundesausbildungsförderungsgesetz
sieht eine solche finanzielle Förderung vor, wenn ein BAföG-
Empfänger in den Gremien der Hochschulen oder der Selbstverwal-
tung der Studierenden sowie der Studentenwerke mitgearbeitet hat
(§ 15 Abs. 3 Nr. 3 BAföG). Ist die Folge dieses Engagements die
Überschreitung der Förderungshöchstdauer, besteht ein Anspruch auf
weitergehende Förderung. Dies gilt allerdings nur für die Minderheit
der Studierenden, die eine BAföG-Förderung erhalten.

Anerkennung kann nicht nur in Geld, sondern auch in Leistungspunk-
ten ausgedrückt werden. Leistungspunkte könnten zum Beispiel im
Rahmen von Modulen des sogenannten Service Learning23 im Schlüs-
selkompetenzbereich vergeben werden. Generell ist allerdings eine
derartige Entlohnung studentischen Engagements mit Geld und Leis-
tungspunkten ambivalent zu bewerten: Sie kann einerseits die Teilhabe
und Teilnahme und damit eine Stärkung der individuellen Autonomie
der betreffenden Studierenden fördern helfen. Sie kann andererseits
auch einer Instrumentalisierung und Disziplinierung der einzelnen
Person Vorschub leisten – oder beides gleichzeitig.

Wie verhält sich also vergütetes Engagement zum unbezahlten Ehren-
amt? Kommt es zu Mitnahmeeffekten, wird das Honorar von den sich
engagierenden Studierenden einfach mitgenommen, weil die Aktivitä-
ten überwiegend intrinsisch motiviert sind? Oder verdrängt eine Ver-
gütung das unbezahlte Engagement und die intrinsische Motivation?
Diese Diskussion wird bereits seit einigen Jahren unter dem Stichwort
„Monetarisierung“ im Bereich des bürgerschaftlichen Engagements
geführt (vgl. Jakob 2015). Auf den Hochschulbereich übertragen, ist
zu fragen: Überlagert das Geldinteresse dann den ehrenvollen bzw.
sachgerechten Einsatz für die Alma Mater? Das Engagement der
Hochschullehrenden in der akademischen Selbstverwaltung wird de
facto bezahlt, da es im Rahmen ihrer Dienstzeit erfolgt und die Mitar-
beit in der akademischen Selbstverwaltung zu ihren Dienstaufgaben
gehört. Sollte demnach nicht auch studentische Teilhabe im Senat und
Fakultätsräten entlohnt werden? Würde eine Aufwandsentschädigung
studentisches Engagement nicht erst ermöglichen? Oder wäre dies
vielmehr ein Ausdruck der „De-Identifikation“, des Utilitarismus und
der um sich greifenden Ökonomisierung des Hochschulwesens? Und
schließlich: Wird mit einer Vergütung der Positionen nicht auch einem

23 Zum Bereich Service Learning an Hochschulen gibt es – neben einigen
konzeptionellen bzw. evaluativen Publikationen (zum Beispiel Jaeger, In der
Smitten & Grützmacher 2009) eine empirische Bestandsaufnahme von Back-
haus-Maul & Rotz (2013). Danach bieten 50 von 110 der Universitäten in
Deutschland entsprechende Module an, allerdings machten nur 19 Universitä-
ten in der Umfrage dazu nähere Angaben.
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„Ämtergeschacher“ Tür  und  Tor  geöffnet,  wie  es  im  Bereich  der  be-
zahlten Posten der studentischen Selbstverwaltung durchaus vorzu-
kommen scheint? 24 Oder ist diese Befürchtung übertrieben und nur als
ein Zeichen eines Misstrauens gegenüber den engagierten Studieren-
den zu werten?

9. Universitäres „Glaubensbekenntnis“ und
studentische Wirklichkeit

Es bleiben die Grundsatzfragen: „Wer ist Hochschule?“ Wem gehört
die Hochschule? Wer soll letztlich über die Belange der Hochschule
entscheiden? Eine mögliche Antwort gibt das Humbold‘tsche „Glau-
bensbekenntnis“ (siehe Abschnitt 2); es ist der Kitt, der die Professo-
rinnen und Professoren einer Hochschule zusammenhält. Dies ent-
spricht in dem – in Abschnitt 2 vorgestellten – Clarkschen Dreiecks-
Modell dem Typ der Akademischen Oligarchie. Doch welche Vorstel-
lungen von Hochschule haben die Studierenden?25

Die Bereitschaft und – mehr noch – das tatsächliche Engagement der
Studierenden für ihre Hochschule – ob als Teilhabe oder Teilnahme –
können als Indikatoren einer „Studiermentalität“ aufgefasst werden.
Studiermentalität soll hier als eine Umschreibung für die Art und Wei-
se verstanden werden, wie die Studierenden ihr Studium und ihre
Hochschule wahrnehmen, reflektieren und in ihr Leben einordnen. 26

Von der Studiermentalität hängt ab, wie stark die Bereitschaft ausge-

24 www.tagesspiegel.de/wissen/humboldt-universitaet-aemtergeschacher-in-
studentischen-gremien/20586214.html
25 Sicherlich gibt es nicht die Studierenden. Sie bilden keinen monolithischen
Meinungsblock, sondern haben unterschiedliche Interessen und Vorstellun-
gen. Diese sind wohl auch abhängig von ihrer Studiensituation und ihrer Fach-
bzw. Studiengangszugehörigkeit sowie von der Phase, in der sich ihr Studi-
ums gerade befindet, wobei hier insbesondere zwischen Bachelor- und Mas-
terstudierenden zu unterscheiden ist. Eine besondere strukturelle Interes-
sensdivergenz besteht zwischen Studienbewerber/innen und Studierenden.
Strukturell betrachtet sind Studienbewerber/innen an einer Öffnung und Stu-
dierende an einer Schließung der Hochschule interessiert, um die Studienbe-
dingungen nicht zu verschlechtern bzw. um sie zu verbessern. Studienbewer-
ber/innen sind im Übrigen auch Bachelorstudierende, die in den Master-
Studiengang wollen. Die Masterstudierenden sind wiederum daran interes-
siert, dass ihre Studiengänge nicht überfüllt sind, also nicht allzu viele Ba-
chelorstudierende übertreten.
26 Mit Studiermentalität soll nicht die studentische Mitarbeit in den Lehrveran-
staltungen gemeint sein, die aus hochschuldidaktischer Perspektive unter
dem Schlagwort „student engagement“ oder studentisches Lernengagement
diskutiert wird (vgl. Winteler & Forster 2008).
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prägt  ist,  sich über  das eigene Studium hinaus für  die  Hochschule zu
engagieren. Die vorherrschende Studiermentalität zeigt sich denn auch
in dem Verhältnis von Studierenden und Lehrenden. Die Strukturen an
der Hochschule, insbesondere die Studienstrukturen, und die Art und
Weise, wie sie realisiert werden, haben wiederum großen Einfluss auf
die Wechselbeziehung zwischen Studierenden und Lehrenden (vgl.
Bloch 2007).

Formalien haben in den letzten Jahren – insbesondere im Rahmen der
Einführung der gestuften und modularisierten Studiengänge (vgl. Win-
ter 2009) – stark an Bedeutung gewonnen: So wie die Regelstudien-
zeit für die Studierenden immer wichtiger wurde, so vergeben Lehren-
de formal nur noch Leistungspunkte gegen Leistungsnachweise. Dazu
zählt auch die Anwesenheit der Studierenden in den Veranstaltungen
und deren Kontrolle. Insbesondere im Kontext der Diskussion um die
„Verschulung“ der Studiengänge, für die insbesondere die Bologna-
Reform verantwortlich gemacht worden ist, tauchte die Frage auf,
inwieweit nicht eben diese „Verschulung“, also die stärkere Strukturie-
rung des Studienablaufs, die gestiegene Relevanz und Anzahl von
(Modul-)Prüfungen sowie die Festlegung auf bestimmte Lerninhalte,
nicht doch auch einer geänderten Studiermentalität der Studierenden
entsprechen bzw. eine entsprechende Studiermentalität forciert (Win-
ter 2009, S. 77 f.).

Maßgeblichen Einfluss auf die studentische Wirklichkeit hat das Ver-
ständnis vom Studium – ob als Vorbereitung auf das Berufsleben oder
als „Kontaktaufnahme“ zur Wissenschaft oder als persönlichkeitsent-
wickelnde Bildungsphase. Sind hier sowohl bei den Studierenden als
auch bei den Lehrenden Veränderungen festzustellen, wandelt sich das
Universitätsbild und schließlich auch die Universität selbst. Letztlich
offenbart sich in der Studiermentalität ein bestimmtes Verständnis von
Hochschule und davon, welchen Platz die Studierenden darin einneh-
men (wollen).

Abschließend soll ein Versuch einer Positionsbestimmung unternom-
men werden: Zur Beantwortung der Frage, wem die Hochschule ge-
hört, hilft ein Blick ins Grundgesetz (und in die Landesverfassungen),
insbesondere auf Art. 5 Abs. 3 GG („Kunst und Wissenschaft, For-
schung  und  Lehre  sind  frei.“)  sowie  auf  Art.  12  Abs.  1  GG  („Alle
Deutschen haben das Recht, Beruf, Arbeitsplatz und Ausbildungsstätte
frei  zu  wählen.“).  Aus  letzterem  Satz  erwächst  ein  Recht  auf  Hoch-
schulzugang für diejenigen (deutschen) Bürgerinnen und Bürger, wel-
che die Bedingungen hierfür erfüllen (Studierfähigkeit). Erstgenannter
Artikel  beschreibt  ein  Recht,  auf  das  sich  alle  Menschen,  nicht  nur
diejenigen mit deutscher Staatsangehörigkeit, berufen können. Der
Grundrechtsbezug macht auch die Attraktivität der Universität aus:
Trotz aller alten ständischen und neuen managerialen Elemente wird
sie von ihren Angehörigen – insbesondere den Lehrenden und Ler-
nenden – als ein Ort der Freiheit erlebt und geschätzt.
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Die (staatlichen) Hochschulen sind indes öffentliche Einrichtungen;
sie gehören der Allgemeinheit und nicht den Hochschulmitgliedern.
Von  daher  sollte  die  staatliche  Rahmung  der  Hochschulen  bei  aller
sachlich begründbaren Hochschulautonomie nicht vergessen werden.
Daraus leitet sich auch, wie anhand des Clarkschen Modell erläutert,
auch das Verständnis von Hochschullehrenden und Studierenden ab.
Dank ihrer Institutionalisierung, die wiederum letztlich von den Bür-
gerinnen und Bürgern des Landes möglich gemacht wurde, kann in
den Hochschulen die im Grundgesetz garantierte Wissenschaftsfreiheit
gelebt und praktiziert werden. Wissenschaft beinhaltet nicht nur For-
schen und Lehren, sondern auch Lernen, wobei sich die Freiheitsgrade
und Spielräume zwangsläufig unterscheiden; das Studium benötigt
sicherlich mehr vorgegebene Struktur als die Forschung. Dennoch ist
die Hochschule als ein Grundrechtsermöglichungsort in diesem Sinne
eine Einrichtung des Staates, genauer: eine Institution der Republik.
Die Zwecke der Hochschule sind Forschung und Bildung. Dieses re-
publikanische Verständnis von Hochschule kann zur Klärung der Fra-
ge beitragen, wer für was zuständig sein sollte.
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